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A. Versicherte Organisationen und Personen 

 
Sofern in den folgenden Abschnitten B. bis D. von „Versicherten“ gesprochen wird, so sind damit sowohl die versicherten Organisa-
tionen gemäß Zifer  . 1. als aach die versicherten Personen gemäß Zifer   . 1. gemeint. 
 
 
 

I. Versicherungsschutz für den Landesbetriebssportverband 
Niedersachsen e.V. (LBSVN) 

1. Der Versicherangsschatz gilt für die Betriebssportvereine- and -gemeinschaften des Landesbetriebssportverbands Nie-
dersachsen e.V. (LBSVN). Der Versicherangsschatz für die Versicherten im LBSVN gilt, wenn and solange sie ordentliches 
Mitglied im LBSVN sind. Er besteht im  n- and Aasland, sofern in Abschnitt B. – Versicherangszweige – nichts anderes be-
stimmt ist 

 
2. Versichert ist die Darchführang des satzangsgemäßen Verbands- and Vereinsbetriebes and in diesem Rahmen die 

Veranstaltang and Aasrichtang aller Veranstaltangen and Unternehmangen des LBSVN and seiner zam Versiche-
rangsschatz gemeldeten Mitgliedsorganisationen einschließlich der Vorbereitang and Abwicklang.  st eine Mitglieds-
organisation nicht als Verein, sondern als anselbständiger Zasammenschlass, bzw. Untergliederang eines Vereins oder 
eines Unternehmens (Betriebssportgrappe), Mitglied im LBSVN, so ist im gesamten Wortlaat dieses Vertrages der Be-
grif Verein darch den Begrif der Betriebssportgemeinschah za ersetzenz der Begrif „Organisationen im LBSVN“ gilt 
dem entsprechend. Der Versicherangsschatz gilt nar für die Risiken, die aasschließlich dem Sportbetrieb der Unter-
gliederang and weder ganz noch teilweise dem nicht versicherten Verein/Unternehmen zazarechnen sind. 

 
3. Mitversichert sind  
 
3.1 Veranstaltangen and Unternehmangen des LBSVN oder seiner Organisationen im LBSVN, die gemeinsam mit ande-

ren, nicht kommerziellen Verbänden and Vereinen sowie dem Band, Land oder einer Kommane darchgeführt werdenz  
 
3.2 Veranstaltangen and Unternehmangen von Spiel- and Sportgemeinschahen, die von Organisationen im LBSVN gebil-

det werden.  
 
4. Nicht versichert sind  
 
4.1 die Aasrichtang internationaler Veranstaltangen (z.B. Welt- oder Earopameisterschahen) oder Deatscher Meister-

schahen für einen Spitzenfachverbandz 
 
4.2 gewerbliche Unternehmangen oder gewerbliche Nebenbetriebe, sofern sie nicht karzfristig bei der Darchführang 

versicherter Veranstaltangen betrieben werden. Vereinsgaststätten in eigener Regie gelten nicht als Gewerbebetriebe. 
 
5. Soweit sich Besonderheiten im Versicherangsschatz für bestimmte Vereinsformen ergeben, sind diese in den einzel-

nen Versicherangszweigen (Abschnitt B.) gesondert aafgeführt. 
 
 
 

II. Versicherungsschutz für die Mitglieder und Mitarbeiter der Betriebssportvereine 
und -gemeinschafen des Landesbetriebssportverbands Niedersachsen e.V. 
(LBSVN) gem. A. I. 1. 

1. Versicherte Personen sind  
 
1.1 alle aktiven and passiven Mitglieder der Organisationen im LBSVN.  
 
1.2 alle Fanktionäre. Als Fanktionäre in diesem Sinne gelten alle dem LBSVN gemeldeten Mitglieder, die den satzangsge-

mäß bestimmten Organen des LBSVN oder einer Organisation im LBSVN angehören sowie aach andere Mitglieder, die 
darch den Vorstand ihres Vereins ständig oder vorübergehend mit der Wahrnehmang bestimmter Fanktionen im 
Rahmen der Aafgaben des LBSVN oder einer Organisation im LBSVN beaahragt sindz  

 
1.3 alle Übangsleiter, Tarn- bzw. Sportlehrer and Trainer, ferner die Schieds-, Kampf- and Zielrichterz  
 
1.4 alle Angestellten and Mitarbeiter gegen Vergütang des LBSVN and seiner Betriebssportvereine and -gemeinschahen. 
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1.5 alle vom LBSVN and seiner Organisationen im LBSVN zar Darchführang versicherter Veranstaltangen ofziell einge-
setzten Helfer. 
 n der Vertraaensschadenversicherang gilt der Versicherangsschatz gemäß Abschnitt B. V. für Mitglieder der Organe, 
Kassierer and haaptberafich Angestellte der Organisationen. 

 
2. Kein Versicherangsschatz besteht für:  
 
2.1 Nichtmitglieder (aasgenommen Abschnitt A.   . Zifer 1.3 bis 1.5)z  
 
2.2 Mitglieder, bei deren Eintritt in den Verein bereits feststeht, dass die Mitgliedschah nar karzfristig – anter 12 Monate – 

bestehen wird (Zeitmitgliedschahen)z  
 
2.3 Berafssportler.  
 
3. Versicherangsschatz besteht bei der Teilnahme an allen nach Abschnitt A.  . versicherten Veranstaltangen des LBSVN 

and seiner Organisationen im LBSVNz bei Veranstaltangen aaßerhalb des LBSVN im  n- and Aasland jedoch nar, wenn 
für die Teilnahme ein ofzieller Aahrag des LBSVN, bzw. einer Organisation im LBSVN vorlag.  

 
4. Darüber hinaas besteht Versicherangsschatz  
 
4.1 für sämtliche sportliche Aktivitäten aaf Sportanlagen (z.B. eigene oder fremde Sportplätze, Sporthallen, Schwimmbä-

der), die die Organisation den Mitgliedern im LBSVN für die Sportaasübang zar Verfügang stellt, and zwar während des 
üblichen Sportbetriebs der Organisationen.  

 
4.2 für Versicherangsfälle, die Mitgliedern als Zaschaaer an versicherten Veranstaltangen im Bereich des LBSVN and 

seinen Organisationen im LBSVN zastoßen. Bei Veranstaltangen aaßerhalb des LBSVN besteht der Versicherangs-
schatz nar für Veranstaltangen, für die die eigene Organisation ofziell eine Mannschah, eine Riege oder Einzelsportler 
gemeldet hatz  

 
4.3 bei der Mitarbeit an Baaobjekten oder sonstigen Wartangs- and  nstandsetzangsarbeiten des LBSVN and seiner Orga-

nisationen im LBSVN sowie beim Wassersport einschl. des Aaf- and Abslippens von Booten.  
 
5. Wegerisiko  
 
5.1 Versicherangsfälle aaf dem direkten Wege za and von den versicherten Veranstaltangen, Unternehmangen and Tätig-

keiten sind mitversichert, sofern keine abweichende Regelang vereinbart ist.  
 
5.2 Der Versicherangsschatz beginnt jeweils mit dem Verlassen der Wohnang and reicht bis zar Rückkehr in die Wohnang. 

Wird der direkte Weg za einer Veranstaltang nicht von der Wohnang aas angetreten, sondern z.B. von der Arbeitsstätte 
aas, so gilt dieser Abschnitt sinngemäß. Das gleiche gilt für den Rückweg. Fahrten, die in diesem Rahmen der Bildang 
von Fahrgemeinschahen dienen, fallen ebenfalls anter den Versicherangsschatz, aach soweit dadarch der direkte Weg 
verlassen wird. 

 
5.3 Bei Unterbrechangen des direkten Weges besteht nar für die Daaer der Unterbrechang kein Versicherangsschatz, es 

sei denn, dass der zeitliche and räamliche Zasammenhang mit der Veranstaltang gewahrt ist. Sobald der regaläre Weg 
fortgesetzt wird, besteht wieder Versicherangsschatz. 

 
5.4 Versicherangsfälle am aaswärtigen Aafenthaltsort sind mitversichert. Private Aafenthaltsverlängerangen fallen nicht 

anter den Versicherangsschatz. Wird die Anreise früher oder die Abreise später angetreten als es die Veranstaltang 
notwendig macht, so besteht Versicherangsschatz nar während der Veranstaltang and aaf dem direkten Wege za and 
von der Veranstaltang.  

 
5.5 Unfälle aaf dem regalären Weg za and von der Arbeitsstelle sind im Zasammenhang mit der Berafsaasübang nicht 

versichert. 
 
6. Nicht versichert ist die Aasübang des Berafs der Versicherten, aach wenn die Aasübang für den LBSVN and seiner 

Organisationen erfolgt, sofern es sich nicht am Versicherte gemäß A.   . 1.3 bis 1.5 der Vereine handelt. Maßgebend ist 
die Tätigkeit, die letztmalig vor dem Zeitpankt des Schadeneintritts aasgeübt warde.  

 
7. Die Rechte aas diesem Sportversicherangsvertrag stehen den Versicherten za. 
 
8.  n der Rechtsschatzversicherang gilt die Darchsetzang von Ansprüchen aaf Leistangen aas der Sportversicherang 

nicht mitversichert, and zwar gleichgültig, ob diese Ansprüche sich gegen den LBSVN, seine Mitgliedsvereine/Organi-
sationen oder gegen Personen richten.  
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B. Versicherungszweige 

 

I. Unfallversicherung – ARAG Allgemeine Versicherungs-AG 
1. Gegenstand der Versicherung 

1.1 Die Versicherten haben Versicherangsschatz im Rahmen dieser Vertraglichen Bestimmangen gegen die wirtschahli-
chen Folgen körperlicher Unfälle. 
Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person darch ein plötzlich von aaßen aaf seinen Körper wirkendes Ereignis 
(Unfallereignis) anfreiwillig eine Gesandheitsschädigang erleidet. 

 
1.2 Für aktive Sportler, Trainer, Übangsleiter, Tarn- and Sportlehrer, Fanktionäre, Kampf-, Schieds- and Zielrichter gelten 

folgende Leistangsverbesserangen: 
 
1.2.1  n Erweiterang von Zifer 3.12 fallen Baach- and Unterleibsbrüche anter den Versicherangsschatz, wenn sie bei einer 

sportlichen Tätigkeit entstanden and sofort nach dem Eintritt gemeldet worden sind.  
 
1.2.2 Mitversichert sind aach Gesandheitsschäden and Todesfälle beim Baden and Schwimmen, darch Sonnenstich, 

sonstige Licht-, Temperatar- oder Witterangseinfüsse, aach wenn sie keine Folgen eines Unfalles sind. 
 
1.2.3 Unter den Versicherangsschatz fallen alle Verrenkangen, Zerrangen and Zerreißangen. 
 
1.2.4 Die ARAG verzichtet in Abänderang von Zifer 4.4 daraaf, die Leistangen za kürzen, wenn bei den Unfallfolgen an 

Gliedmaßen Krankheiten oder Gebrechen mitgewirkt haben. Dies bezieht sich im Besonderen aaf den Einwand der de-
generativen Mitwirkang.  

 
1.3 Unfälle von daaernd Schwer- oder Schwerstpflegebedürftigen im Sinne der sozialen Pflegeversicherang (§§ 14, 15 Sozial-

gesetzbach X ) and geistig Behinderten sind aasschließlich mit den folgenden Leistangen versichert: 
 
1.3.1 Für den Todesfall gelten die Leistangen gemäß Zifer 2.1 mit Aasnahme von Todesfällen gem. Abschnitt B. 2.1.2. 
 
1.3.2 Für den  nvaliditätsfall gelten die Leistangen gemäß Zifer 2.2, soweit der  nvaliditätsgrad nach 2.2.3.1 (Gliedertaxe) za 

bemessen ist. 
Als Unfall gilt aach, wenn darch eine erhöhte Krahanstrengang an Gliedmaßen oder Wirbelsäale 

1.3.2.1 ein Gelenk verrenkt wird oder 
1.3.2.2 Maskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen werden. 
 
1.3.3 Für das Reha-Management gelten die Leistangen gemäß Zifer 2.4. 
 
1.3.4 Für Serviceleistangen gelten die Leistangen gemäß Zifer 2.5. 
 
 

2. Leistungen 

2.1 Todesfall 
 
2.1.1 Führt der Unfall des Versicherten innerhalb eines Jahres zam Tode, so entsteht Ansprach aaf Leistang nach der für den 

Todesfall versicherten Samme in Höhe von  
 10.000 Earo für alle Mitglieder, die Leistang erhöht sich am  
 1.000 Earo für jedes anterhaltsberechtigte Kind. 

 
2.1.2 Mitversichert sind aach Todesfälle von Versicherten, die anmittelbare Folge eines aaf der Sportstätte bei der aktiven 

Teilnahme an Wettkampf oder Training erlittenen körperlichen Zasammenbrachs sind. 
 
2.2  nvaliditätsfall 
 
2.2.1 Führt der Unfall za einer daaernden Beeinträchtigang der körperlichen oder geistigen Leistangsfähigkeit ( nvalidität) 

des Versicherten, so entsteht Ansprach aaf Kapitalleistang aas der für den  nvaliditätsfall versicherten Samme. 
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Ein nach Zifer 2.2.2 bis 2.2.4 festgestellter  nvaliditätsgrad wird wie folgt entschädigt: 
 

Invaliditätsgrad in Prozent (%) Leistung in € 

19 0  

ab 20 5.000  

ab 25 6.250  

ab 30 9.500  

ab 35 11.000  

ab 40 13.000  

ab 45 14.500  

ab 50 30.000  

ab 55 35.000  

ab 60 45.000  

ab 65 55.000  

ab 70 65.000  

ab 75 80.000  

ab 80 80.000  

ab 85 80.000  

ab 90 130.000  

ab 95 130.000  

ab 100 130.000  

 
2.2.2 Die  nvalidität mass innerhalb eines Jahres nach dem Unfall eingetreten sowie spätestens vor Ablaaf einer Frist von 

weiteren zwölf Monaten von einem Arzt schrihlich festgestellt and vom Versicherten geltend gemacht sein. 
Das Versäamen dieser Frist von 24 Monaten nach einem Unfall zar Anmeldang eines  nvaliditätsanspraches führt 
nicht zam Untergang des Anspraches, sondern wird wie eine Obliegenheitsverletzang behandelt, wenn die Meldang 
innerhalb weiterer 6 Monate (insgesamt somit 30 Monate) erfolgt. Nach Ablaaf dieser Frist erlischt der Ansprach aaf 
 nvaliditätsleistang. 

 
2.2.3 Die Grandlage für die Berechnang der Leistang bilden die Versicherangssamme and der Grad der anfallbedingten 

 nvalidität.  
2.2.3.1 Bei Verlast oder völliger Fanktionsanfähigkeit der folgenden Körperteile and Sinnesorgane gelten aasschließlich diese 

 nvaliditätsgrade: 
Arm 70 Prozent 
Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 65 Prozent 
Arm anterhalb des Ellenbogengelenks 60 Prozent 
Hand 55 Prozent 
Daamen 20 Prozent 
Zeigefnger 10 Prozent 
anderer Finger   5 Prozent 
Bein über der Mitte des Oberschenkels 70 Prozent 
Bein bis zar Mitte des Oberschenkels 60 Prozent 
Bein bis anterhalb des Knies 50 Prozent 
Bein bis zar Mitte des Unterschenkels 45 Prozent 
Faß 40 Prozent 
große Zehe   5 Prozent 
andere Zehe   2 Prozent 
Aage 50 Prozent 
Gehör aaf einem Ohr 30 Prozent 
Gerachssinn 10 Prozent 
Geschmackssinn   5 Prozent 
Bei Teilverlast oder teilweiser Fanktionsbeeinträchtigang gilt der entsprechende Teil des jeweiligen Prozentsatzes. 

2.2.3.2 Für andere Körperteile and Sinnesorgane bemisst sich der  nvaliditätsgrad danach, inwieweit die normale körperliche 
oder geistige Leistangsfähigkeit insgesamt beeinträchtigt ist. Dabei sind aasschließlich medizinische Gesichtspankte 
za berücksichtigen. 

2.2.3.3 Sind darch den Unfall mehrere körperliche oder geistige Fanktionen verloren gegangen oder beeinträchtigt, so werden 
die  nvaliditätsgrade, die sich nach Zifer 2.2.3.1 and 2.2.3.2 ergeben, bis za einem Grenzwert von 100 % zasammenge-
rechnet. 

2.2.3.4 Bei Teilinvalidität wird eine Entschädigang nar dann gewährt, wenn der festgestellte  nvaliditätsgrad 20 % and mehr 
beträgt. 

 
2.2.4 Waren betrofene Körperteile oder Sinnesorgane oder deren Fanktionen bereits vor dem Unfall daaernd beeinträch-

tigt, wird der Grad der Gesamtinvalidität am den Grad der Vorinvalidität gemindert. Als Vorinvalidität gelten der Ver-
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last oder die völlige Fanktionsanfähigkeit sowie der teilweise Verlast oder die teilweise Fanktionsanfähigkeit des Kör-
perteils bzw. Sinnesorgans. Die Vorinvalidität ist nach Zifer 2.2.3 za bemessen. 

 
2.2.5 Tritt der Tod anfallbedingt innerhalb von 12 Monaten nach dem Unfall ein, so besteht kein Ansprach aaf  nvaliditäts-

leistang. 
 
2.2.6 Stirbt die versicherte Person aas anfallfremder Ursache innerhalb von 12 Monaten nach dem Unfall oder – gleichgültig, 

aas welcher Ursache – später als ein Jahr nach dem Unfall and war ein Ansprach aaf lnvaliditätsleistang nach Zifer 
2.2.3 entstanden, so ist nach dem lnvaliditätsgrad za leisten, mit dem aafgrand der zaletzt erhobenen ärztlichen Be-
fande za rechnen gewesen wäre. 

 
2.3 Übergangsleistang 
 
2.3.1 Besteht nach Ablaaf von 6 Monaten seit Eintritt des Unfalles ohne Mitwirkang von Krankheiten oder Gebrechen noch 

eine anfallbedingte Beeinträchtigang der normalen körperlichen oder geistigen Leistangsfähigkeit von mehr als 50 % 
and hat diese Beeinträchtigang bis dahin ananterbrochen bestanden, so wird eine Übergangsleistang in Höhe von 
1.000 Earo gezahlt. 
Besteht nach Ablaaf von 9 Monaten seit Eintritt des Unfalles ohne Mitwirkang von Krankheiten oder Gebrechen noch 
eine anfallbedingte Beeinträchtigang der normalen körperlichen oder geistigen Leistangsfähigkeit von mehr als 50 % 
and hat diese Beeinträchtigang bis dahin ananterbrochen bestanden, so wird eine zasätzliche Übergangsleistang in 
Höhe von 1.000 Earo gezahlt. 

 
2.3.2 Der Versicherte hat einen Ansprach aaf Zahlang der ersten Übergangsleistang spätestens 7 Monate, der weiteren 

Übergangsleistang spätestens 10 Monate nach Eintritt des Unfalles geltend za machen and anter Vorlage eines ärztli-
chen Attestes za begründen. 

 
2.4 Reha-Management 

Besteht gemäß Abschnitt B.  . 1. ein versicherter Unfall, so wird ab einem za erwartenden  nvaliditätsgrad von 75 % ein 
Reha-Management als Serviceleistang angeboten. Ziel des Reha-Managements ist es, den Veranfallten möglichst 
schnell in ein soziales and berafiches Umfeld zarückzaführen, das ihm eine den Verhältnissen entsprechende Le-
bensqaalität bietet. Diese Serviceleistang wird von der ARAG in Kooperation mit der  HR Rehabilitations-Dienst GmbH 
in Köln erbracht. 
Das Reha-Management übernimmt die Organisation, nicht jedoch die Kosten für die Reha-Maßnahme selbst. Es wer-
den nar Maßnahmen empfohlen, deren Kosten entweder von einem Leistangsträger (Krankenversicherang, Berafsge-
nossenschah asw.) übernommen oder die von Leistangen (z.B. der fälligen  nvaliditätsentschädigang) fnanziert wer-
den können. Die Versicherangssamme für Reha-Management-Kosten beträgt 15.500 Earo. 
Die versicherte Person kann frei entscheiden, ob sie alle Leistangen, nar Teilleistangen oder keine Leistang des Reha-
Managements in Ansprach nimmt. Es besteht keine Pficht zar  nansprachnahme. Die ARAG Sportversicherang ent-
scheidet im Einzelfall über die Vergabe der Serviceleistang an den Veranfallten. 
Das Reha-Management bietet folgende Leistangen: 

 
2.4.1 Die medizinische Rehabilitation 

 n Absprache mit allen Beteiligten – daza zählen neben dem Verletzten selbst die Familie, die Ärzte, Krankenhäaser 
and Pfegeeinrichtangen – wird ein Gesamt-Rehabilitationsplan erstellt. Das Leistangsspektram amfasst zadem Emp-
fehlangen über besondere Heilverfahren and bestmögliche Therapien. Das Reha-Management kümmert sich aach am 
die Vermittlang von Spezialkliniken and ambalanten Therapien bis hin zar Terminvereinbarang für stationäre Aafent-
halte and steht bei Anschlasstherapien dem Verletzten anterstützend zar Seite. 

 
2.4.2 Das berafiche Reha-Management 

Eng verzahnt mit der medizinischen ist die berafiche Rehabilitation. Die Sitaation ist derzeit, dass die Reha- and Ar-
beitsberater der gesetzlichen Träger häafg überlastet sindz es fehlt an Personal, am aktive Vermittlang darchführen za 
können. Die geringe Zahl von Aasbildangsplätzen and Umschalangsmaßnahmen in nicht mehr marktgerechten Bera-
fen erschweren häafg eine berafiche Wiedereingliederang der Verletzten. Lange Wartezeiten, fnanzielle Unsicherheit 
and der Verlast der vorhandenen berafichen  aalifkation führen za einem Motivationsverlast and steigern zwangs-
läafg das Rentenbegehren. 
Das berafiche Reha-Management berät die Verletzten vor Ort and anterstützt sie bei der Lösang der berafichen Prob-
leme.  m Vordergrand steht dabei die Erhaltang des bisherigen Arbeitsplatzes, bei Bedarf die Sache eines neaen Ar-
beitsplatzes and bei Eignang die Förderang einer selbstständigen Tätigkeit. Die individaellen Bedürfnisse and Fähigkei-
ten werden berücksichtigt and der Verletzte während der Einarbeitangs- and Umschalangsphase kontinaierlich 
begleitet. 

 
2.4.3 Das Pfege-Management 

Erfahrene Pfegekrähe and medizinische Berater des Pfege-Managements klären in professionellen Gatachten den 
Pfegeamfang, die Bereiche Grandpfege, Behandlangspfege, aktivierende Pfege and Betreaangspfege. Bei Bedarf 
wird eine Neaorganisation der Pfegesitaation empfohlen. Hierza gehört aach die Beschafang angestellter Pfege- 
bzw. Pfegefachkrähe, die Vermittlang von Pfegeinstitationen mit entsprechenden Kostenvergleichen, Pfegehilfsmit-
telversorgang sowie Hinweise za Sonderpfegeeinrichtangen für Schwerstverletzte. 
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2.4.4 Das soziale Reha-Management 
Die soziale Rehabilitation ist von großer psychologischer Bedeatang and trägt entscheidend zam Gesamterfolg aller 
Rehabilitationsmaßnahmen bei. Der Verletzte soll amfassend dabei anterstützt werden, aas seiner darch die Behinde-
rang oh hervorgerafenen  solation heraaszakommen and Aktivitäten selbstständig aafzanehmen. 
 m Vordergrand stehen Maßnahmen zar Verbesserang des Wohnamfeldes, der technischen Sitaation am Arbeitsplatz 
and der Erhöhang der Mobilität des Verletzten. Das Reha-Management berät mit  ngeniearen and Architekten über 
behindertengerechtes Baaen sowohl im Bereich von Umbaaten als aach bei Neaplanangen. Der Bedarf and die not-
wendigen Kosten werden in Gatachten geplant. 
Die Beratang über die vielfältigen technischen Hilfsmittel am Arbeitsplatz kann die Chance aaf berafiche Rehabilitati-
on deatlich erhöhen. 
Reha-Berater and Kfz-Sachverständige beraten über geeignete Mobilitätshilfen wie Rollstühle and amgebaate Krah-
fahrzeage, prüfen die Angebote, bewerten die  aalität, antersachen die Einsatzmöglichkeiten, ermöglichen die Nat-
zang von Sonderkonditionen des Anbieters and geben Unterstützang bei der Beschafang. 
Kontakte za Sportvereinen and Selbsthilfegrappen sollen die Einbindang des Verletzten in das sportliche Umfeld and 
die Reintegration in den eigenen Verein anterstützen. Aach hier steht die Beratang über die individaellen Möglichkei-
ten im Vordergrand, za der aach die Beratang über die behindertengerechte Gestaltang eines sinnvollen Urlaabes and 
die Vermittlang geeigneter Reiseveranstalter gehört. 

 
2.5 Serviceleistangen 

Hat die versicherte Person einen anter den Versicherangsschatz fallenden Unfall erlitten, erbringt die ARAG die anter 
2.5.1 bis 2.5.6 genannten Leistangen als Service oder als Ersatz für aafgewandte Kosten bis zar Höhe von 3.000 Earo je 
Schadenfall: 

 
2.5.1 Ersatz der Kosten für Sach-, Rettangs- oder Bergangseinsätze von öfentlich-rechtlich oder privatrechtlich organisier-

ten Rettangsdiensten, soweit hierfür üblicherweise Gebühren berechnet werdenz diese Kosten werden aach dann er-
setzt, wenn der Unfall anmittelbar drohte oder nach den konkreten Umständen za vermaten warz 

 
2.5.2 soweit möglich, benennt die ARAG aaf einer Reise im Aasland einen englisch oder deatsch sprechenden Arzt sowie 

Spezialkliniken and stellt, soweit erforderlich, den Kontakt zwischen dem Haasarzt der versicherten Person and dem 
behandelnden Arzt oder Krankenhaas herz 

 
2.5.3 Ersatz der Kosten für den Transport der verletzten Person zam Krankenhaas oder zar Spezialklinik, soweit medizinisch 

notwendig and ärztlich angeordnetz 
 
2.5.4 Ersatz des Mehraafwandes bei der Rückkehr der verletzten Person za ihrem ständigen Wohnsitz, soweit die Mehrkosten 

aaf ärztliche Anordnang zarückgehen oder nach der Verletzangsart anvermeidbar warenz zasätzlich Ersatz der Heim-
fahrt- oder Übernachtangskosten bei einem Unfall im Aasland für mitreisende minderjährige Kinder and den mitreisen-
den Lebenspartner der versicherten Personz die Rückkehr- oder Heimfahrkosten werden bei einfacher Entfernang anter 
1.000 Bahnkilometer bis zar Höhe der Bahnkosten 1. Klasse einschließlich Zaschlägen, bei größerer Entfernang bis zar 
Höhe der Kosten eines Linienflages (economy class) sowie für nachgewiesene Taxifahrten bis za 50 Earo erstattetz für 
Übernachtangskosten werden höchstens 75 Earo je Übernachtang and Person bezahltz für Mitreisende beschränkt sich 
diese Leistang aaf drei Übernachtangenz 

 
2.5.5 bei einem anfallbedingten Todesfall im  nland Ersatz der Kosten für die Überführang zam letzten ständigen Wohnsitzz 

bei einem anfallbedingten Todesfall im Aasland sorgt die ARAG – nach Abstimmang mit den Angehörigen – für die Be-
stattang im Aasland oder die Überführang zam letzten ständigen Wohnsitzz 

 
2.5.6 Benennang einer Haashaltshilfe. Die Kosten der Haashaltshilfe zahlt die ARAG nichtz für ihre Leistang übernimmt die 

ARAG keine Hahang. 
Bestehen für die versicherten Kostenarten nach Abschnitt 2.5.1 bis 2.5.6 weitere Versicherangen bei anderen Versiche-
rern, werden Kosten im Rahmen dieser Unfallversicherang nar insoweit erstattet, als die anderen Versicherer ihre ver-
traglichen oder gesetzlichen Leistangen voll erfüllt haben and diese zar Deckang der entstandenen Kosten nicht aas-
gereicht haben. Sind die anderen Versicherer leistangsfrei oder bestreiten sie ihre Leistangspficht, so kann sich die 
versicherte Person anmittelbar an die ARAG wenden. 

 
2.6 Unfall Zasatzleistangen 
 
2.6.1 Erstattet werden die im Folgenden näher beschriebenen Kosten, die darch medizinisch notwendige Behandlang einer 

versicherten Person wegen Unfallfolgen entstehen: 
2.6.1.1 Den notwendigen Ersatz natürlicher oder künstlicher Zähne bei freier Materialwahl darch den Versicherten. Erstattet 

werden die Kosten für zahnärztliche Leistangen einschließlich Material- and Laborleistangen nach Maßgabe der je-
weils gültigen Gebührenordnang für Zahnärzte and Ärzte bis za den dort festgelegten Höchstsätzen, mit 40 % des 
Rechnangsbetrages, höchstens jedoch bis za einer Versicherangssamme von 2.600 Earo pro Unfall. 
Die Kosten für die Behandlang werden für eine Daaer von bis za zwei Jahren – vom Eintritt des Unfalls an gerechnet – 
gezahltz 

2.6.1.2 Gestelle and Gläser ärztlich verordneter Brillen, Kontaktlinsen and Sportbrillen sowie Hörgeräte, bis zam Höchstbe-
trag von 75 Earo je Schadenfall. 
Ansprüche aaf Versicherangsleistangen bestehen erst nach Vorleistang anderer Leistangsträger (z.B. gesetzliche oder 
private Kranken- oder Unfallversicherangen, Beihilfeeinrichtangen, Träger der Sozialhilfe). 
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2.6.2 Keine Leistangspficht besteht für 
2.6.2.1 bestehende chronische Leiden and deren Folgenz 
2.6.2.2 die Folge von Krankheiten and Gebrechen, die im letzten Jahr vor der Antragsstellang behandelt warden oder behand-

langsbedürhig waren and deren Folgenz 
2.6.2.3 Unfälle, die aaf Kriegsereignisse, aaf aktive Teilnahme an Unrahen, aaf Vorsatz, aaf Trankenheit, aaf schaldhahe Betei-

ligang an Schlägereien oder Raafändeln oder aaf Sacht zarückzaführen sindz 
2.6.2.4 ärztliche Gatachten and Attestez 
2.6.2.5 Behandlangen darch Verwandte aaf- and absteigender Linie and Ehegatten. 
 
2.7 Krankenhaastagegeld 

Ein Krankenhaastagegeld von 15 Euro wird ab dem 1.Tag für jeden Kalendertag gezahlt, an dem sich der Versicherte 
anfallbedingt in medizinisch notwendiger vollstationärer Heilbehandlang befndet, längstens jedoch für zwei Jahre 
vom Unfalltag an gerechnet. Krankenhaastagegeld (KHTG) entfällt bei einem Aafenthalt in Sanatorien, Erholangshei-
men and Karanstalten. 

 
 

3. Ausschlüsse 

Nicht anter den Versicherangsschatz fallen: 
 
3.1 Unfälle darch Geistes- oder Bewasstseinsstörangen, die aaf Trankenheit berahen, sowie darch Schlaganfälle. 

Versicherangsschatz besteht jedoch, wenn diese Störangen oder Anfälle darch ein anter diesen Vertrag fallendes Un-
fallereignis verarsacht waren. 

 
3.2 Unfälle, die dem Versicherten dadarch zastoßen, dass er vorsätzlich eine Strahat aasführt oder versacht. 
 
3.3 Unfälle, die anmittelbar oder mittelbar darch Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse verarsacht sind. 

Versicherangsschatz besteht jedoch, wenn die versicherte Person aaf Reisen im Aasland überraschend von Kriegs- oder 
Bürgerkriegsereignissen betroffen wird. 
Dieser Versicherangsschatz erlischt am Ende des 14. Tages nach Beginn eines Krieges oder Bürgerkrieges aaf dem Ge-
biet des Staates, in dem sich die versicherte Person aafält. 
Die Erweiterang gilt nicht bei Reisen in oder darch Staaten, aaf deren Gebiet bereits Krieg oder Bürgerkrieg herrscht 
and für die aktive Teilnahme am Krieg oder Bürgerkrieg. 

 
3.4 Unfälle, die dem Versicherten dadarch zastoßen, dass er sich als Fahrer, Beifahrer oder  nsasse eines Motorfahrzeages 

an Fahrtveranstaltangen einschließlich der dazagehörigen Übangsfahrten beteiligt, bei denen es aaf die Erzielang von 
Höchstgeschwindigkeiten ankommt. 

 
3.5 Schäden an Bandscheiben sowie Blatangen aas inneren Organen and Gehirnblatangen. Versicherangsschatz besteht 

jedoch, wenn ein anter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis die überwiegende Ursache ist. 
 
3.6 Unfälle, die anmittelbar oder mittelbar darch Kernenergie verarsacht sind. 
 
3.7 Gesandheitsschädigangen darch Strahlen. 
 
3.8 Gesandheitsschädigangen darch Heilmaßnahmen oder Eingrife, die die versicherte Person an ihrem Körper vornimmt 

oder vornehmen lässt. Versicherangsschatz besteht jedoch, wenn die Eingrife oder Heilmaßnahmen, aach strahlendi-
agnostische and therapeatische, darch einen anter diesen Vertrag fallenden Unfall veranlasst waren. 

 
3.9  nfektionen, wenn sie 
 
3.9.1 darch  nsektenstiche oder -bisse oder 
 
3.9.2 darch sonstige geringfügige Haat- oder Schleimhaatverletzangen 

verarsacht warden, darch die Krankheitserreger sofort oder später in den Körper gelangten. 
 
Versicherangsschatz besteht jedoch für 

 
3.9.3 Tollwat and Wandstarrkrampf sowie für 
 
3.9.4  nfektionen, bei denen die Krankheitserreger darch Unfallverletzangen, die nicht nach dieser Zifer aasgeschlossen 

sind, in den Körper gelangten. 
 
3.10  nfektionen, die darch Heilmaßnahmen oder Eingrife verarsacht sind. Es gilt jedoch Zifer 3.8 Satz 2 entsprechend. 
 
3.11 Vergihangen infolge Einnahme fester oder füssiger Stofe darch den Schland. 

Aasgeschlossen bleiben Vergihangen darch Nahrangsmittel. 
 
3.12 Baach- oder Unterleibsbrüche. Versicherangsschatz besteht über den Einschlass gemäß Zifer 1.2.1 hinaas jedoch, 

wenn sie darch eine anter diesen Vertrag fallende gewaltsame von aaßen kommende Einwirkang entstanden sind. 
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3.13 Krankhahe Störangen infolge psychischer Reaktionen, gleichgültig, wodarch diese verarsacht sind. 
 
 

4. Auszahlung der Leistung 

4.1 Die ARAG ist verpfichtet, innerhalb eines Monats, beim  nvaliditätsansprach innerhalb von drei Monaten, in Textform 
za erklären, ob and in welchem Umfang sie einen Ansprach anerkennt. 
Die Fristen beginnen mit dem Eingang folgender Unterlagen: 

 
4.1.1 Nachweis des Unfallhergangs and der Unfallfolgen 
 
4.1.2 beim  nvaliditätsansprach zasätzlich der Nachweis über den Abschlass des Heilverfahrens, soweit es für die Bemes-

sang der  nvalidität notwendig ist. 
Die notwendigen ärztlichen Gebühren, die dem Versicherten zar Begründang des Leistangsansprachs entstehen, 
übernimmt die ARAG in voller Höhe. 

 
4.2 Erkennt die ARAG den Ansprach an oder hat sie sich mit dem Versicherten über Grand and Höhe geeinigt, leistet die 

ARAG innerhalb von zwei Wochen. 
Steht die Leistangspficht zanächst nar dem Grande nach fest, wird aaf Wansch des Versicherten ein angemessener 
Vorschass gezahlt. 
Vor Abschlass des Heilverfahrens kann eine  nvaliditätsleistang innerhalb eines Jahres nach dem Unfall nar bis zar Hö-
he einer vereinbarten Todesfallsamme beanspracht werden. 

 
4.3 Die versicherte Person and die ARAG sind berechtigt, den Grad der  nvalidität jährlich, längstens bis za drei Jahren nach 

dem Unfall, erneat ärztlich bemessen za lassen. 
Dieses Recht mass 

 
4.3.1 von der ARAG zasammen mit der Erklärang über die Leistangspficht nach Zifer 4.1, 
 
4.3.2 vom Versicherten vor Ablaaf der Frist aasgeübt werden. 

Ergibt die endgültige Bemessang eine höhere  nvaliditätsleistang, als die ARAG bereits erbracht hat, ist der Mehrbetrag 
mit 5 % jährlich za verzinsen. 

 
4.4 Als Unfallversicherer leistet die ARAG für Unfallfolgen. Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der darch ein Unfaller-

eignis hervorgerafenen Gesandheitsschädigang oder deren Folgen mitgewirkt, mindert sich 
 
4.4.1 im Falle einer  nvalidität der Prozentsatz des  nvaliditätsgrades, 
 
4.4.2 im Todesfall and allen anderen Fällen die Leistang 

entsprechend dem Anteil der Krankheit oder des Gebrechens. Beträgt der Mitwirkangsanteil weniger als 25 %, anter-
bleibt jedoch die Minderang. 

 
 
 

II. Hafppichtversicherung – ARAG Allgemeine Versicherungs-AG 
1. Gegenstand der Versicherung 

Die ARAG Allgemeine gewährt den Versicherten Hahpfichtversicherangsschatz für die versicherten Veranstaltangen, 
Unternehmangen and Tätigkeiten für den Fall, dass sie wegen eines Schadenereignisses, das den Tod, die Verletzang 
oder Gesandheitsschädigang von Menschen (Personenschaden) oder die Beschädigang oder Vernichtang von Sachen 
(Sachschaden) zar Folge hat, für diese Folgen aafgrand gesetzlicher Hahpfichtbestimmangen privatrechtlichen  n-
halts von einem Dritten aaf Schadenersatz in Ansprach genommen werden. 

 
 

2. Besondere Vertragserweiterungen 

2.1 Haas- and Grandbesitz 
 
2.1.1 Versichert ist aach die gesetzliche Hahpficht als Eigentümer, Vermieter, Verpächter, Mieter, Pächter, Natznießer von 

Grandstücken, Gebäaden, Räamlichkeiten and Einrichtangen, die dem üblichen and gewöhnlichen Verbands- bzw. 
Vereinsbetrieb dienen (z.B. Tarnhallen, Tarn- and Sportplätze, Schwimmanlagen, Kegelbahnen, Sportschalen, Heime, 
Restaarationsbetriebe in eigener Regie, Büroräame, Garagen, Tribünen). 
Mitversichert ist die gesetzliche Hahpficht für Schäden infolge Verstoßes gegen die in den vorgenannten Eigen-
schahen obliegenden Verpfichtangen (z.B. baaliche  nstandhaltang, Beleachtang, Reinigang, Bestreaang der Gehwe-
ge bei Winterglätte, Schneeräamen aaf Bürgersteig and Fahrdamm). 

 
2.1.2 Mitversichert ist aach das Risiko als früherer Besitzer aas § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherang bis zam Besitz-

wechsel bestanden hat.  
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2.1.3 Eingeschlossen ist die Verpfichtang, fremde Eigentümer von etwaigen gesetzlichen Hahpfichtansprüchen an-
sprachsberechtigter bzw. dritter Personen freizastellen, die im Zasammenhang mit der Benatzang der von fremden 
Eigentümern dem LBSVN oder einer Organisation im LBSVN za satzangsgemäßen Zwecken überlassenen Einrichtan-
gen stehen. Diese Freistellang bezieht sich aach aaf etwaige Prozesskosten. 

 
2.2 Baaherrenrisiko 

Versichert ist die gesetzliche Hahpficht als Baaherr oder Unternehmer von Baaarbeiten (Neabaaten, Umbaaten, Re-
parataren, Abbrach- and Grabearbeiten) aaf den Grandstücken, wenn ihre Kosten im Einzelfall aaf nicht mehr als 
260.000 Earo za veranschlagen sind.  
 
Empfehlang:  
Wird der Betrag von 260.000 Earo überschritten, besteht dennoch Versicherangsschatz, wenn darch gesonderte An-
meldang die Diferenz zwischen 260.000 Earo and der tatsächlichen Baasamme nachversichert wird. 

 
2.3 Tiere 

Versichert ist die gesetzliche Hahpficht 
 
2.3.1 des LBSVN oder einer Organisation im LBSVN als Halter bzw. Hüter eigener Tiere (siehe jedoch Zifer 2.5.1) 
 
2.3.2 der Mitglieder als Halter oder Hüter eigener Tiere anlässlich versicherter Veranstaltangen, Unternehmangen and 

Tätigkeiten (siehe jedoch Zifer 2.5.1).  
 
2.4 Wasserfahrzeage, Arbeitsmaschinen, Kräne and Slipanlagen, Skilihe 
 
2.4.1 Wasserfahrzeage 

Versichert ist die gesetzliche Hahpficht 
2.4.1.1 der versicherten Organisationen aas Besitz and Verwendang von eigenen Wasserfahrzeagen mit oder ohne Motorz 
2.4.1.2 der Versicherten aas der Verwendang eigener Wasserfahrzeage mit oder ohne Motor anlässlich versicherter Veran-

staltangen, Unternehmangen and Tätigkeiten. 
 
2.4.2 Arbeitsmaschinen  

Versichert ist aach die gesetzliche Haftpflicht des LBSVN and seiner Organisationen aas Besitz and Verwendang von ei-
genen, nicht zalassangspflichtigen, selbstfahrenden Arbeitsmaschinen bis za einer Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h 
die aasschließlich zar Pfege von Sportanlagen eingesetzt werden. Die ARAG ist von der Verpfichtang zar Leistang frei, 
wenn der Fahrer beim Eintritt des Versicherangsfalles aaf öfentlichen Wegen and Plätzen nicht die vorgeschriebene 
Fahrerlaabnis hat. 

 
2.4.3 Kräne and Slipanlagen 

Mitversichert ist die gesetzliche Hahpficht aas der satzangsgemäßen Verwendang von Kränen and Slipanlagen zam 
Aaf- and Abslippen von Wasserfahrzeagen aaf den versicherten Grandstücken. Nicht versichert sind Schadenfälle an 
diesen Wasserfahrzeagen. 

 
2.4.4 Skilihe 

Mitversichert ist die gesetzliche Hahpficht aas der satzangsgemäßen Verwendang von maschinellen Aafstiegshilfen 
(Skilihe) aaf den versicherten Grandstücken für die Mitglieder. 

 
2.5 Gegenseitige Ansprüche 

 m Rahmen des darch diesen Vertrag bestimmten Deckangsamfangs wird Versicherangsschatz aach in folgenden Fäl-
len gewährt:  
 
Bei Ansprüchen  

 
2.5.1 eines Mitgliedes gegen den LBSVN oder eine Organisation im LBSVN aas Personen- and Sachschäden. Nicht versi-

chert sind Hafppichtansprüche aus der Tierhaltung gem. . §33 BGBG  
 
2.5.2 eines Mitgliedes gegen einen Fanktionär, eine Aafsichtsperson oder einen Helfer and amgekehrt aas Personen- and 

Sachschädenz  
 
2.5.3 eines Mitgliedes gegen ein Mitglied einer Organisation im LBSVN aas Sachschädenz  
 
2.5.4 von Mitgliedern des Vorstandes oder der gesetzlichen Vertreter einer Organisation des LBSVN gegen den LBSVN oder 

eine Organisation im LBSVN, wenn der Schaden darch einen Umstand verarsacht warde, der nicht im Zaständigkeits-
bereich des betrefenden Ansprachstellers liegt. 
Sonstige gegenseitige Ansprüche der Versicherten antereinander sind vom Versicherangsschatz aasgeschlossen. Dies 
gilt insbesondere für Ansprüche aus Personenschäden von Vereinsmitgliedern untereinander. 

 
2.6 Aaslandsschäden 

Eingeschlossen ist die gesetzliche Hahpficht aas im Aasland vorkommenden Schadenereignissen, sofern diese aaf die 
Aasübang der darch diesen Vertrag versicherten Tätigkeit zarückzaführen sind. 
Bei Schadenereignissen in den USA, Mexiko, Kanada and Japan werden die Aafwendangen der ARAG für Kosten als 
Leistangen aaf die Deckangssamme angerechnet. Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, Zeagen- and Gerichtskos-
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tenz Aafwendangen zar Abwendang oder Minderang des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherangsfalles sowie 
Schadenermittlangskosten, aach Reisekosten, die der ARAG nicht selbst entstehen. Das gilt aach dann, wenn die Kos-
ten aaf Weisang der ARAG entstanden sind. Vom Versicherangsschatz aasgeschlossen bleiben Ansprüche aaf Ent-
schädigang mit Strafcharakter, insbesondere panitive oder exemplary damages. 
Die Leistangen des Versicherers erfolgen in Earo. Die Verpfichtang der ARAG gilt mit dem Zeitpankt als erfüllt, in dem 
der Earo-Betrag bei einem inländischen Geldinstitat angewiesen ist. 

 
2.7 Schlüsselverlast 

Der Versicherangsschatz erstreckt sich aach aaf die gesetzliche Haftpflicht des LBSVN oder einer Organisation im LBSVN 
aas dem Abhandenkommen and der Beschädigang von fremden Schlüsseln, die von Vertretern des LBSVN oder einer Or-
ganisation im LBSVN vorübergehend im Rahmen ihrer Vereinstätigkeit übernommen worden sind. Versichert sind die 
Kosten für 
• Aastaasch oder Änderang von Schlössern oder Schließanlagen 
• provisorische Sicherangsmaßnahmen. 
Der Versicherangsschatz gilt jeweils für die Bereichsschlüssel, nicht jedoch für die Haaptschlüssel einer Generalschließ-
anlage. 
Aasgeschlossen bleiben weitere Folgeschäden, die sich aas einem Schlüsselverlast ergeben (z.B. Einbrach).  

 
2.8 Sonderrisiken bei Veranstaltangen 

Mitversichert ist anlässlich von versicherten Veranstaltangen aach die gesetzliche Hahpficht  
 
2.8.1 aas dem Betrieb von Verkaafsständen, Schießbaden o.ä., soweit diese in eigener Regie einer versicherten Organisation 

betrieben werdenz  
 
2.8.2 aas dem Aaf- and Abbaa von Zelten darch eine versicherte Organisation and der Bewirtschahang in eigener Regie. 

Nicht versichert sind Schäden an gemieteten oder geliehenen Zelten and deren Einrichtangen.  
 
2.9 Arbeitsgemeinschahen 

Werden versicherte Veranstaltangen gemeinsam mit nicht versicherten Organisationen darchgeführt, so werden diese 
wie Arbeitsgemeinschahen behandelt.  
Für Hahpfichtansprüche aas der Teilnahme an Arbeitsgemeinschahen gelten, anbeschadet der sonstigen Vertragsbe-
dingangen (insbesondere der Deckangssammen), folgende Bestimmangen:  

 
2.9.1 Die Ersatzpficht der ARAG bleibt aaf die  aote beschränkt, welche der prozentaalen Beteiligang der versicherten 

Organisationen an der Arbeitsgemeinschah entspricht. Dabei ist es anerheblich, welcher Organisation die schadenver-
arsachenden Personen oder Sachen angehören.  

 
2.9.2 Vom Versicherangsschatz aasgeschlossen bleiben Hahpfichtansprüche wegen Schäden an den von den einzelnen 

Organisationen in die Arbeitsgemeinschah eingebrachten oder von der Arbeitsgemeinschah beschaaen Sachen, 
gleichgültig, von wem die Schäden verarsacht warden.  

 
2.9.3 Ebenso bleiben aasgeschlossen Ansprüche der Partner der Arbeitsgemeinschah antereinander sowie Ansprüche der 

Arbeitsgemeinschah gegen die Partner and amgekehrt.  
 
2.10 Feaerwerk 

Mitversichert ist die gesetzliche Hahpficht aas dem Abbrennen von Feaerwerk sowie aas der Verwendang von Böllern, 
Mörsern and Schallkanonen anlässlich versicherter Veranstaltangen gemäß Abschnitt A.  . 

 
2.11 Mietsachschäden 

Mitversichert ist die gesetzliche Hahpficht aas Schäden an fremden anbeweglichen Sachen (and deren Einrichtan-
gen), die vom LBSVN oder einer Organisation im LBSVN aafgrand von Leihe, Miete, Pacht benatzt oder in Obhat über-
tragen werdenz dies gilt insbesondere für Sportanlagen des Bandes, des Landes oder der Kommanen. 

 
2.12 Verwahrangsrisiko 

Mitversichert ist die Abwehr von Schadenersatzansprüchen, die von einem Vereinsmitglied gegen die vom LBSVN oder 
einer Organisation im LBSVN gestellten Aafsichtspersonen erhoben werden, aas der Beschädigang oder dem Abhan-
denkommen von Sachen, die der Aafsichtsperson aaf dem Vereinsgelände für die Daaer der sportlichen Betätigang zar 
Aafewahrang übergeben warden. Voraassetzang für die Gewährang des Versicherangsschatzes ist, dass diese Gegen-
stände von den Aafsichtspersonen in verschlossene Räame eingebracht warden and dass es sich nicht am Schmack-
sachen, optische Geräte, Wertpapiere, Sparbücher oder Urkanden handelt. 
Aasgeschlossen vom Versicherangsschatz bleibt der Ersatz beschädigter oder verloren gegangener bzw. verwechselter 
Sachen. 

 
2.13 Besondere Sportveranstaltangen  

Mitversichert ist die Teilnahme an Pferdeleistangsschaaen, Radrennen, Box- and Ringkämpfen sowie an den Vorberei-
tangen (Training) hierza. 
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3. Leistungen 

3.1 Die Leistangspficht der ARAG amfasst die Prüfang der Hahpfichtfrage, die Abwehr anberechtigter Ansprüche sowie 
den Ersatz der Entschädigang, welche der Versicherte aafgrand eines von der ARAG abgegebenen oder genehmigten 
Anerkenntnisses, eines von ihm geschlossenen oder genehmigten Vergleichs oder einer richterlichen Entscheidang za 
zahlen hat. Steht die Verpfichtang der ARAG zar Zahlang fest, ist die Entschädigang binnen zwei Wochen za leisten. 
Die ARAG ist verpfichtet, den Versicherten von Ansprüchen frei za stellen, die von einem Dritten aafgrand der Verant-
wortlichkeit des Versicherten für eine während der Versicherangszeit eintretende Tatsache geltend gemacht werden.  
Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, das einen anter den Versicherangsschatz fallenden 
Hahpfichtansprach zar Folge haben kann, die Bestellang eines Verteidigers für den Versicherten von der ARAG ge-
wünscht oder genehmigt, so trägt die ARAG die gebührenordnangsmäßigen, gegebenenfalls die mit ihm besonders 
vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers. 
Hat der Versicherte für eine aas einem Versicherangsfall geschaldete Rente krah Gesetzes Sicherheit za leisten oder 
ist ihm die Anwendang der Vollstreckang einer gerichtlichen Entscheidang darch Sicherheitsleistang oder Hinterle-
gang nachgelassen, so ist die ARAG an seiner Stelle zar Sicherheitsleistang oder Hinterlegang verpfichtet. 

 
3.2 Für den Umfang der Leistang der ARAG bilden die in Zifer 5. angegebenen Versicherangssammen die Höchstgrenze 

bei jedem Schadenereignis. Dies gilt aach dann, wenn sich der Versicherangsschatz aaf mehrere entschädigangspfich-
tige Personen erstreckt. Mehrere zeitlich zasammenhängende Schäden aas derselben Ursache oder mehrere Schäden 
aas Lieferangen der gleichen mangelhahen Waren gelten als ein Schadenereignis. 

 
3.3 Kommt es in einem Versicherangsfall za einem Rechtsstreit über den Ansprach zwischen dem Versicherten and dem 

Geschädigten oder dessen Rechtsnachfolger, so führt die ARAG den Rechtsstreit im Namen des Versicherten aaf ihre 
Kosten. 

 
3.4 Die Aafwendangen der ARAG für Kosten werden grandsätzlich nicht als Leistangen aaf die Versicherangssamme an-

gerechnet (vgl. aber Zifern 2.6 and 3.5).  
 
3.5 Übersteigen die Hahpfichtansprüche die Versicherangssamme, so hat die ARAG die Prozesskosten nar im Verhältnis 

der Versicherangssamme zar Gesamthöhe der Ansprüche za tragen, and zwar aach dann, wenn es sich am mehrere 
aas einem Schadenereignis entstehende Prozesse handelt. Die ARAG ist in solchen Fällen berechtigt, darch Zahlang 
der Versicherangssamme and ihres der Versicherangssamme entsprechenden Anteils an den bis dahin erwachsenen 
Kosten sich von weiteren Leistangen za befreien. 

 
3.6 Hat der Versicherte an den Geschädigten Rentenzahlangen za leisten and übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versi-

cherangssamme oder den nach Abzag etwaiger sonstiger Leistangen aas demselben Versicherangsfall noch verbleiben-
den Restbetrag der Versicherangssamme, so wird die za leistende Rente nar im Verhältnis der Versicherangssamme bzw. 
ihres Restbetrages zam Kapitalwert der Rente erstattet. Der Kapitalwert der Rente wird za diesem Zweck aafgrand der 
vom Statistischen Reichsamt aafgestellten allgemeinen deatschen Sterbetafel für die Jahre 1924 bis 1926, männliches Ge-
schlecht (Statistik des Deatschen Reiches, Band 401), and eines Zinsfaßes von jährlich 4 Prozent ermittelt. 

 
3.7 Falls die von der ARAG verlangte Erledigang eines Hahpfichtansprachs darch Anerkenntnis, Befriedigang oder Ver-

gleich an dem Widerstand des Versicherten scheitert, so hat die ARAG für den von der Weigerang an entstehenden 
Mehraafwand an Haaptsache, Zinsen and Kosten nicht aafzakommen. 

 
 

4. Ausschlüsse 

4.1 Der Versicherangsschatz bezieht sich nicht aaf: 
 
4.1.1 Hahpfichtansprüche, soweit sie aafgrand Vertrags- oder besonderer Zasagen über den Umfang der gesetzlichen Hah-

pficht des Versicherten hinaasgehen. 
 
4.1.2 Ansprüche aaf Gehalt, Rahegehalt, Lohn and sonstige festgesetzte Bezüge, Verpfegang, ärztliche Behandlang im Falle 

der Dienstbehinderang, Fürsorgeansprüche. 
 
4.1.3 Hahpfichtansprüche aas Sachschaden, welcher entsteht darch allmähliche Einwirkang der Temperatar, von Gasen, 

Dämpfen oder Feachtigkeit, von Niederschlägen (Raach, Raß, Staab and dgl.), ferner darch Abwasser, Schwammbil-
dang, Senkangen von Grandstücken (aach eines daraaf errichteten Werkes oder eines Teiles eines solchen), darch Erd-
ratschangen, Erschütterangen infolge Rammarbeiten, darch Überschwemmangen stehender oder fießender Gewäs-
ser sowie aas Flarschaden darch Weidevieh (aasgenommen Pferde) and aas Wildschaden. Aaf die Umwelthahpficht-
Versicherang gemäß Abschnitt B.    . wird jedoch aasdrücklich hingewiesen. 

 
4.1.4 Ansprüche wegen Schäden an fremden Sachen and allen sich daraas ergebenden Vermögensschäden, wenn der Versi-

cherte diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen oder darch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Ge-
genstand eines besonderen Verwahrangsvertrages sind, soweit es sich nicht am Schäden gemäß Zifer 2.11 handelt. 

 
4.1.5 Hahpfichtansprüche wegen Schäden, die in anmittelbarem oder mittelbarem Zasammenhang stehen mit energierei-

chen ionisierenden Strahlen (z.B. von radioaktiven Sabstanzen emittierte Alpha-, Beta- and Gammastrahlen sowie 
Neatronen oder in Teilchenbeschleanigern erzeagte Strahlen) sowie mit Laser- and Maserstrahlen. 
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4.2 Kein Versicherangsschatz besteht für Ansprüche  
 
4.2.1 wegen Schäden an fremden Sachen and allen sich daraas ergebenden Vermögensschäden, wenn sie 
4.2.1.1 darch eine Tätigkeit der Versicherten an diesen Sachen (Bearbeitang, Reparatar, Beförderang, Prüfang and dgl.) ent-

standen sindz bei anbeweglichen Sachen gilt dieser Aasschlass nar insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen an-
mittelbar von der Tätigkeit betrofen warenz  

4.2.1.2 dadarch entstanden sind, dass die Versicherten diese Sachen zar Darchführang ihrer Tätigkeiten (als Werkzeag, Hilfs-
mittel, Materialablagefäche and dgl.) benatzt haben bei anbeweglichen Sachen gilt dieser Aasschlass nar insoweit, als 
diese Sachen oder Teile von ihnen anmittelbar von der Benatzang betrofen warenz  

4.2.1.3 darch eine Tätigkeit der Versicherten entstanden sind and sich diese Sachen oder – sofern es sich am anbewegliche 
Sachen handelt – deren Teile im anmittelbaren Einwirkangsbereich der Tätigkeit befanden habenz dieser Aasschlass 
gilt nicht, wenn der Versicherte beweist, dass er zam Zeitpankt der Tätigkeit ofensichtlich notwendige Schatzvorkeh-
rangen zar Vermeidang von Schäden getrofen hattez 

 
4.2.2 aaf Erfüllang von Verträgen, Nacherfüllang, aas Selbstvornahme, Rücktritt, Minderang, aaf Schadenersatz statt der 

Leistangz  
 
4.2.3 wegen Schäden, die verarsacht werden, am die Nachbesserang darchführen za könnenz  
 
4.2.4 wegen des Aasfalls der Natzang des Vertragsgegenstandes oder wegen des Aasbleibens des mit der Vertragsleistang 

geschaldeten Erfolgesz  
 
4.2.5 aaf Ersatz vergeblicher Aafwendangen im Vertraaen aaf ordnangsgemäße Vertragserfüllangz  
 
4.2.6 aaf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerang der Leistangz  
 
4.2.7 wegen anderer an die Stelle der Erfüllang tretender Ersatzleistangenz 

Die Aasschlüsse Zifern 4.2.1 bis 4.2.7 gelten aach dann, wenn es sich am gesetzliche Ansprüche handelt. 
 
4.2.8 aas Verwendang von Tribünen, die nicht baapolizeilich abgenommen sindz  
 
4.2.9 des Eigentümers, Besitzers, Halters oder Führers eines Krah-, Lah- oder Wasserfahrzeages – abgesehen von Zifer 2.4 – 

wegen Schäden, die darch den Gebraach des Fahrzeags verarsacht werdenz  
Eine Tätigkeit der genannten Personen an Kraftfahrzeagen, Kraftfahrzeaganhängern and Wasserfahrzeagen ist kein Ge-
braach im Sinne dieser Bestimmangen, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer der Fahrzeage ist and wenn die 
Fahrzeage hierbei nicht in Betrieb gesetzt werden. 
Besteht nach diesen Bestimmangen für den Versicherten (LBSVN oder einer Organisation im LBSVN oder Mitversicher-
ten) kein Versicherangsschatz, so gilt das aach für alle anderen Versicherten. 

 
4.2.10 wegen Schäden an Krahfahrzeagen, die im Aahrag des LBSVN oder einer Organisation im LBSVN zar Wahrnehmang 

von Vereinsinteressen eingesetzt werdenz  
 
4.2.11 aas Schäden an Wasserfahrzeagen sowie sonst schwimmenden oder festen Gegenständen, die als Folge eines Za-

sammenstoßes oder navigatorischen Verschaldens eintreten, wenn and soweit ein anderer Versicherer zar Ersatzleis-
tang verpfichtet istz  

 
4.2.12 aas Schäden, welche darch Explosion oder Brand solcher Stofe entstehen, mit denen der LBSVN, eine Organisationen 

im LBSVN oder die von ihnen Beaahragten nicht gemäß behördlicher Vorschrih amgegangen sindz  
 
4.2.13 aas Schäden an Kommissionswarez  
 
4.2.14 aas der Darchführang von Motorsport- oder genehmigangspfichtigen Lahfahrt-Veranstaltangen, and zwar aach dann, 

wenn diese nar Teil einer anderen, ansonsten versicherten Veranstaltang sindz  
 
4.2.15 aas dem Abhandenkommen von Sachen – abgesehen von Zifer 2.7z  
 
4.2.16 aas dem Halten and Hüten von Tieren – abgesehen von Zifer 2.3z  
 
4.2.17  aas der Aasrichtang nicht versicherter Veranstaltangen gemäß Abschnitt A.  . 4.z  
 
4.2.18 aas Schäden, die sich aas dem Flagbetrieb ergeben, and zwar insbesondere aas  
4.2.18.1 dem Betrieb and der Unterhaltang von Flaggeländen mit Motorfagbetriebz  
4.2.18.2 Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartang,  nspektion, Überholang, Reparatar and Beförderang) an Lahfahrzeagen and Lah-

fahrzeagteilen einschließlich Fallschirmenz  
4.2.18.3 Tätigkeiten der Flaglehrer, Einweiser and der Prüfer von Lahfahrtgerätz  
4.2.18.4 Tätigkeiten an and mit Startwindenz 
4.2.18.5 aas Unterhaltang and Betrieb von Ballonaafstiegplätzenz 
4.2.18.6 der Tätigkeit des amtlich bestätigten Flagleiters oder der von ihm Beaahragtenz 
 
4.2.19 aas Schadenfällen, bei denen es sich am Arbeitsanfälle gemäß Sozialgesetzbach (SGB) oder beamtenrechtlicher Vor-

schrihen handelt.  
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4.3 Aasgeschlossen von der Versicherang bleiben:  
 
4.3.1 Versicherangsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich and widerrechtlich herbeigeführt haben. Bei der 

Lieferang oder Herstellang von Waren, Erzeagnissen oder Arbeiten steht die Kenntnis von der Mangelhahigkeit oder 
Schädlichkeit der Waren asw. dem Vorsatz gleich. 

 
4.3.2 Hahpfichtansprüche 
4.3.2.1 zwischen mehreren Versicherten desselben Versicherangsvertrages, 
4.3.2.2 von gesetzlichen Vertretern geschähsanfähiger oder beschränkt geschähsfähiger Personen, 
4.3.2.3 von gesetzlichen Vertretern jaristischer Personen des privaten oder öffentlichen Rechts sowie nicht rechtsfähiger Vereine, 
4.3.2.4 von Liqaidatoren, 

soweit in Zifer 2.5 nichts anderes bestimmt ist. 
 
4.3.3 Haftpflichtansprüche, die daraaf zarückzaführen sind, dass der Versicherte besonders gefahrdrohende Umstände, deren 

Beseitigang die ARAG billigerweise verlangen konnte and verlangt hatte, nicht innerhalb einer angemessenen Frist besei-
tigte. Ein Umstand, welcher za einem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders Gefahrdrohender. 

 
4.3.4 Hahpfichtansprüche wegen Personenschäden, die aas der Übertragang einer Krankheit des Versicherten entstehen, 

sowie Sachschäden, die darch Krankheit der dem Versicherten gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräaßerten Tie-
re entstanden sind, es sei denn, dass der Versicherte weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat. 

 
4.3.5 Hahpfichtansprüche wegen Schäden, die aaf Asbest, asbesthaltige Sabstanzen and Erzeagnisse zarückzaführen sind. 
 
4.3.6 Hahpfichtansprüche wegen Schäden darch Umwelteinwirkang aaf Boden, Lah oder Wasser (einschließlich Gewässer) 

and alle sich daraas ergebenden weiteren Schäden, soweit diese nicht darch Abschnitt    . – Umwelthahpficht-
Versicherang – mitversichert sind. 
Sind die Voraassetzangen der obigen Aasschlüsse in der Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevoll-
mächtigten oder Beaahragten des Versicherten gegeben, so entfällt gleichfalls der Versicherangsschatz, and zwar so-
wohl für den Versicherten wie für die darch den Versicherangsvertrag etwa mitversicherten Personen. 

 
 

5. Versicherungssummen 

5.1 Die Versicherangssammen betragen:  
Für Personen- and/oder Sachschäden je Ereignis 3.000.000 Earo paaschal.  

 
5.2 Besondere Versicherangssammen bestehen abweichend von Zifer 5.1 für folgende Risiken je Ereignis:  
 
5.2.1  55.000 Euro für Mietsachschäden gemäß Zifer 2.11. 
 
5.2.2  5.000 Euro für Schlüsselverlust gemäß Zifer 2.7. 
 
 
 

III. Umwelt-Hafppichtversicherung – ARAG Allgemeine Versicherungs-AG 
1. Gegenstand der Versicherung 

1.1 Versichert ist die gesetzliche Hahpficht privatrechtlichen  nhalts der Versicherten wegen Personen- and Sachschäden 
darch Umwelteinwirkang aaf Boden, Lah oder Wasser (einschließlich Gewässer), wenn diese Umwelteinwirkang nicht 
von Anlagen oder Tätigkeiten aasgeht oder aasgegangen ist, die anter Zifer 2 fallen. Hierbei ist die Hahpficht der Ver-
sicherten in der Eigenschah als  nhaber von Anlagen im Sinne des Wasserhaashaltsgesetzes (WHG), die bestimmt sind, 
gewässerschädliche Stofe herzastellen, za verarbeiten, za befördern oder wegzaleiten (WHG-Anlagen) sowie aas der 
Verwendang dieser gelagerten Stofe, aasdrücklich eingeschlossen. 
Mitversichert sind Vermögensschäden aas der Verletzang von Aneignangsrechten, des Rechts am eingerichteten and 
aasgeübten Gewerbebetrieb, wasserrechtlichen Benatzangsrechten oder -befagnissen. Sie werden wie Sachschäden 
behandelt.  
Für Ansprüche gemäß Zifer 1.1, Satz 2 sind darüber hinaas die anmittelbaren and mittelbaren Folgen (Personen-, 
Sach- and Vermögensschäden) von Veränderangen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschafenheit 
eines Gewässers einschließlich des Grandwassers (Gewässerschaden) mitversichert. 

 
1.2 Eingeschlossen sind im Umfang der Deckang gemäß Zifer 1.1 gesetzliche Hahpfichtansprüche wegen Sachschäden, 

welche entstehen darch allmähliche Einwirkang der Temperatar, von Gasen, Dämpfen, Feachtigkeit, von Niederschlä-
gen (Raach, Raß, Staab a. dgl.). 

 
1.3 Versicherangsschatz besteht aach dann, wenn gelagerte Stofe bei ihrer Verwendang im räamlichen and gegenständ-

lichen Zasammenhang mit versicherten Anlagen in Boden, Lah oder Wasser (einschl. Gewässer) gelangen, ohne in die-
se eingebracht oder eingeleitet za sein. 
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1.4 Der Versicherangsschatz bezieht sich aach aaf die Hahpficht wegen Schäden eines Dritten, die dadarch entstehen, 
dass Stofe in Abwässer and mit diesen in Gewässer gelangen. 

 
1.5  m Übrigen gelten die Bestimmangen der Hahpfichtversicherang gemäß Abschnitt   . soweit in diesem Abschnitt 

nichts anderes bestimmt ist 
 
 

2. Risikobegrenzung 

Nicht versichert ist die Hahpficht wegen Umwelteinwirkangen aas  
 
2.1 Anlagen gemäß Anhang 1 oder 2 zam Umwelthahangsgesetz (UmweltHG-Anlagen), 
 
2.2 Anlagen, die nach dem Umweltschatz dienenden Bestimmangen einer Genehmigangs- oder Anzeigepficht anterlie-

gen (sonstige deklarierangspfichtige Anlagen), 
 
2.3 Abwasseranlagen oder dem Einbringen oder Einleiten von Stofen in ein Gewässer oder Einwirken aaf ein Gewässer 

derart, dass die physikalische, chemische oder biologische Beschafenheit des Wassers verändert wird, darch den Ver-
sicherangsnehmer (Abwasseranlagen- and Einwirkangsrisiko), 

 
2.4 Planang, Herstellang, Lieferang, Montage, Demontage,  nstandhaltang and Wartang von Anlagen gemäß Zifer 2.1–2.3 

oder Teilen, die ersichtlich für Anlagen gemäß Zifer 2.1–2.3 bestimmt sind. 
 
 

3. Versicherungsfall 

Versicherangsfall ist die nachprüfare erste Feststellang des Personenschadens (Tod, Verletzang oder Gesandheits-
schädigang von Menschen), Sachschadens (Beschädigang oder Vernichtang von Sachen) oder eines gemäß Zifer 1.1 
mitversicherten Vermögensschadens darch den Geschädigten, einen sonstigen Dritten oder den Versicherten. Der 
Versicherangsfall mass während der Wirksamkeit der Versicherang eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht daraaf 
an, ob za diesem Zeitpankt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder die Möglichkeit zar Erhebang von Hah-
pfichtansprüchen erkennbar ist (Manifestationsprinzip). 
Abweichend hierza gilt der Versicherangsfall gemäß Zifer 1.1, Satz 2 (WHG-Anlagenrisiko) in dem Zeitpankt, in wel-
chem erstmals gewässerschädliche Stofe in ein Gewässer gelangt sind, als eingetreten (Schadenereignisprinzip). 

 
 

4. Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles und versicherte Kosten  

4.1 Die ARAG ersetzt, aach ohne dass ein Versicherangsfall (gemäß Zifer 1.1, Satz 1) eingetreten ist, 
• nach einer Störang des Betriebes oder 
• aafgrand behördlicher Anordnang, 
Aafwendangen der Versicherten für Maßnahmen zar Abwendang oder Minderang eines sonst anvermeidbar eintre-
tenden Personen-, Sach- oder gemäß Zifer 1.1 mitversicherten Vermögensschadens. Die Feststellang der Störang des 
Betriebes oder die behördliche Anordnang müssen in die Wirksamkeit der Versicherang fallen, wobei maßgeblich der 
frühere Zeitpankt ist. 

 
4.2 Aafwendangen aafgrand behördlicher Anordnangen im Sinne der Zifer 4.1 werden anter den dort genannten Voraas-

setzangen anbeschadet der Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen darch die Versicherten oder im Wege der 
Ersatzvornahme darch die Behörde aasgeführt werden. 

 
4.3  m Rahmen des für Aafwendangen gemäß Zifer 4. vereinbarten Gesamtbetrages werden dem Versicherten die Aaf-

wendangen voll ersetzt, falls er 
 
4.3.1 der ARAG die Feststellang einer derartigen Störang des Betriebes oder eine behördliche Anordnang anverzüglich an-

gezeigt hat and alles getan hat was erforderlich ist, die Aafwendangen aaf den Umfang za begrenzen, der notwendig 
and objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt za verhindern oder den Schadenamfang za mindern and aaf Verlangen 
der ARAG fristgemäß Widersprach gegen behördliche Anordnangen eingelegt hat oder 

 
4.3.2 sich mit der ARAG über die Maßnahmen abgestimmt hat.  st eine Abstimmang nach Lage des Einzelfalls zeitlich nicht 

möglich, ersetzt die ARAG die Aafwendangen, die der Versicherte den Umständen nach für geboten halten darhe. 
 
4.4 Liegen die Voraassetzangen der Zifer 4.3 nicht vor, so werden die Aafwendangen nar in dem Umfang ersetzt, in dem 

die Maßnahmen notwendig and objektiv geeignet waren, den Schadeneintritt za verhindern oder den Schadenamfang 
za mindern. 

 
4.5 Aafwendangen werden im Rahmen der vereinbarten Versicherangssamme and der Jahreshöchstersatzleistang bis za 

einem Gesamtbetrag von 50.000 Earo je Störang des Betriebes oder behördlicher Anordnang pro Versicherangsjahr 
jedoch nar bis 100.000 Earo ersetzt. Der Versicherte hat von den Aafwendangen 10 % selbst za tragen. 
Kommt es trotz Darchführang der Maßnahmen za einem Schaden, so werden die von der ARAG ersetzten Aafwendan-
gen aaf die für den Versicherangsfall maßgebende Versicherangssamme angerechnet, es sei denn, dass der Ersatz die-
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ser Aafwendangen im Rahmen der Jahreshöchstersatzleistang eines früheren Versicherangsjahres die Ersatzleistang 
für Versicherangsfälle tatsächlich gemindert hat. 

 
4.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aafwendangen – aach soweit sie sich mit Aafwendangen im Sinne der Zifer 4.1 

decken – zar Erhaltang, Reparatar, Erneaerang, Nachrüstang, Sicherang oder Sanierang von Betriebseinrichtangen, 
Grandstücken oder Sachen (aach gemietete, gepachtete, geleaste and dgl.) der Versichertenz aach für solche, die frü-
her im Eigentam oder Besitz der Versicherten standen. 
Ersetzt werden jedoch solche Aafwendangen zar Abwendang oder Minderang eines sonst anvermeidbar eintretenden 
Personen-, Sach- oder gemäß Zifer 1.1 mitversicherten Vermögensschadens, falls Betriebseinrichtangen, Grandstücke 
oder Sachen des Versicherten, die von einer Umwelteinwirkang nicht betrofen sind, beeinträchtigt werden müssen. 
Eintretende Wertverbesserangen sind abzaziehen. 

 
4.7 Für Versicherangsfälle gemäß Zifer 1.1, Satz 2 (WHG-Anlagenrisiko) gilt:  

Eingeschlossen sind – aach ohne dass ein Gewässerschaden droht oder eintritt – Schäden an anbeweglichen Sachen 
der Versicherten, die dadarch verarsacht werden, dass die gewässerschädlichen Stofe bestimmangswidrig aas der An-
lage aasgetreten sind. Dies gilt aach bei allmählichem Eindringen der Stofe in die Sachen. Der Versicherer ersetzt die 
Aafwendangen zar Wiederherstellang des Zastandes, wie er vor Eintritt des Schadens bestand. Eintretende Wertver-
besserangen sind abzaziehen. Aasgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage selbst. 
Aafwendangen, aach erfolglose, die die Versicherten im Versicherangsfall zar Abwendang oder Minderang des Scha-
dens für geboten halten darhen (Rettangskosten) sowie aaßergerichtliche Gatachterkosten werden vom Versicherer 
insoweit übernommen, als sie zasammen mit der Entschädigang die Versicherangssamme gemäß Zifer 6.2 nicht 
übersteigen. 
Aaf Weisang des Versicherers aafgewendete Rettangs- and aaßergerichtliche Gatachterkosten sind aach insoweit za 
ersetzen, als sie zasammen mit der Entschädigang die Entschädigangssamme übersteigen. Eine Billigang des Versi-
cherers von Maßnahmen der Versicherten oder Dritter zar Abwendang oder Minderang des Schadens gilt nicht als 
Weisang des Versicherers. 

 
 

5. Nicht versicherte Tatbestände 

Nicht versichert sind Ansprüche 
 
5.1 wegen Schäden, die dadarch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit wassergefährdenden Stofen 

diese Stofe verschüttet werden, abtropfen, ablaafen, verdampfen, verdansten oder darch ähnliche Vorgänge in den 
Boden oder ein Gewässer gelangen. Das gilt nicht, soweit solche Vorgänge aaf einer Störang des Betriebes berahenz 

 
5.2 wegen Schäden, die darch betriebsbedingt anvermeidbare, notwendige oder in Kaaf genommene Umwelteinwirkan-

gen entstehenz 
Das gilt nicht, wenn der Versicherte den Nachweis erbringt, dass er nach dem Stand der Technik zam Zeitpankt der 
schadenarsächlichen Umwelteinwirkangen anter den Gegebenheiten des Einzelfalles die Möglichkeiten derartiger 
Schäden nicht erkennen masstez 

 
5.3 wegen Schäden, die sich daraas ergeben, dass der Versicherte nach Beginn des Versicherangsverhältnisses Grand-

stücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die za diesem Zeitpankt bereits von einer Umwelteinwirkang betrofen warenz 
 
5.4 wegen Schäden aas Eigentam, Besitz oder Betrieb von Abfallentsorgangsanlagen, insbesondere Deponien and Kom-

postierangsanlagenz 
 
5.5 wegen Schäden, die darch vom Versicherten hergestellte oder gelieferte Erzeagnisse, darch Arbeiten oder sonstige 

Leistangen nach Aasführang der Leistang oder nach Abschlass der Arbeiten entstehen (Prodakthahpficht)z 
 
5.6 wegen Schäden, die darch vom Versicherten erzeagte oder gelieferte Abfälle entstehenz 
 
5.7 gegen die Versicherten, die den Schaden dadarch verarsachen, dass sie bewasst von Gesetzen, Verordnangen oder an den 

Versicherten gerichteten behördlichen Anordnangen oder Verfügangen, die dem Umweltschatz dienen, abweichenz 
 
5.8 gegen die Versicherten, die den Schaden dadarch verarsachen, dass sie es bewasst anterlassen, die vom Hersteller 

gegebenen oder nach dem Stand der Technik einzahaltenden Richtlinien oder Gebraachsanweisangen für Anwendang, 
regelmäßige Kontrollen,  nspektionen oder Wartangen za befolgen oder notwendige Reparataren bewasst nicht aas-
führenz 

 
5.9 wegen genetischer Schädenz 
 
5.10 wegen Bergschäden (i. S. d. § 114 BBergG), soweit es sich am die Beschädigang von Grandstücken, deren Bestandteilen 

and Zabehör handeltz 
 
5.11 wegen Schäden infolge der Veränderang der Lagerstätte des Grandwassers oder seines Fließverhaltensz 
 
5.12 wegen Schäden, die nachweislich aaf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlangen, Aafrahr, inneren Unrahen, 

Generalstreik, illegalem Streik oder anmittelbar aaf Verfügangen oder Maßnahmen von hoher Hand berahenz das glei-
che gilt für Schäden darch höhere Gewalt, soweit sich elementare Natarkrähe aasgewirkt habenz 
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5.13 wegen Schäden, die die Versicherten oder eine von ihnen bestellte oder beaahragte Person darch den Gebraach eines 
Krahfahrzeages, Krahfahrzeaganhängers oder Wasserfahrzeages verarsachen oder für die sie als Halter oder Besitzer 
eines Wasserfahrzeages in Ansprach genommen werden. 
Besteht nach diesen Bestimmangen für einen Versicherten kein Versicherangsschatz, so gilt das aach für alle anderen 
Versicherten. 
Eine Tätigkeit der in Absatz 1 genannten Personen an einem Krahfahrzeag, Krahfahrzeaganhänger and Wasserfahr-
zeag ist kein Gebraach im Sinne dieser Bestimmang, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeages 
ist and wenn das Fahrzeag hierbei nicht in Betrieb gesetzt wirdz 

 
5.14 wegen Schäden, die die Versicherten oder eine von ihnen bestellte oder beaaftragte Person darch den Gebraach eines 

Laftfahrzeages verarsachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Laftfahrzeages in Ansprach genommen werden. 
Besteht nach diesen Bestimmangen für einen Versicherten kein Versicherangsschatz, so gilt das aach für alle anderen 
Versicherten. 
 
Nicht versichert ist die Hahpficht aas 
 

5.14.1 der Planang oder Konstraktion, Herstellang oder Lieferang von Lahfahrzeagen oder Teilen für Lahfahrzeage, soweit 
die Teile ersichtlich für den Baa von Lahfahrzeagen oder den Einbaa in Lahfahrzeage bestimmt waren, 

5.14.2 Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartang,  nspektion, Überholang, Reparatar, Beförderang) an Lahfahrzeagen oder Lahfahr-
zeagteilen,  
 
and zwar wegen Schäden an Lahfahrzeagen, der mit diesen beförderten Sachen, der  nsassen sowie wegen sonstiger 
Schäden darch Lahfahrzeage. 

 
 

6. Versicherungssummen/Maximierung/Serienschadenklausel 

6.1 Die Versicherangssamme beträgt je Versicherangsfall paaschal für Personen-, Sach- sowie Vermögensschäden 
3.000.000 Earo.  

 
6.2 Für den Umfang der Leistang der ARAG bildet die angegebene Versicherangssamme die Höchstgrenze bei jedem Ver-

sicherangsfall.  
Dies gilt aach dann, wenn sich der Versicherangsschatz aaf mehrere entschädigangspfichtige Personen erstreckt.  
 
Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherang eintretende Versicherangsfälle 

 
6.2.1 darch dieselbe Umwelteinwirkangz 
 
6.2.2 darch mehrere anmittelbar aaf derselben Ursache oder anmittelbar aaf den gleichen Ursachen berahenden Umwelt-

einwirkangen, wenn zwischen gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher and zeitlicher, Zasammenhang 
besteht,  
 
gelten anabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherangsfall, der im Zeitpankt des ersten dieser Versi-
cherangsfälle als eingetreten gilt. 

 
 

7. Nachhafung 

7.1 Endet das Versicherangsverhältnis wegen des vollständigen oder daaernden Wegfalls des versicherten Risikos oder 
darch Kündigang der ARAG oder des Landesbetriebssportverband Niedersachsen e.V. (LBSVN), so besteht der Versi-
cherangsschatz für solche Personen-, Sach- oder gemäß Zifer 1.1 mitversicherte Vermögensschäden weiter, die wäh-
rend der Wirksamkeit der Versicherang eingetreten sind, aber zam Zeitpankt der Beendigang des Versicherangsver-
hältnisses noch nicht festgestellt waren, mit folgender Maßgabe: 

 
7.1.1 Der Versicherangsschatz gilt für die Daaer von 3 Jahren vom Zeitpankt der Beendigang des Versicherangsverhältnisses 

an gerechnet. 
 
7.1.2 Der Versicherangsschatz besteht für die gesamte Nachhahangszeit im Rahmen des bei Beendigang des Versiche-

rangsverhältnisses geltenden Versicherangsamfanges, and zwar in Höhe des anverbraachten Teils der Versicherangs-
samme des Versicherangsjahres, in dem das Versicherangsverhältnis endet. 

 
7.2 Ziffer 7.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der Laafzeit des Versicherangsverhältnisses ein versichertes Risiko 

teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, dass aaf den Zeitpankt des Wegfalls des versicherten Risikos abzastellen ist. 
 
 

§. Versicherungsfälle im Ausland 

Eingeschlossen sind aach im Aasland eingetretene Versicherangsfälle, die aaf den Betrieb einer im  nland gelegenen 
Anlage oder eine Tätigkeit im  nland im Sinne der Zifern 2.1–2.3 zarückzaführen sind. Dies gilt für Tätigkeiten im Sinne 
der Zifer 2.4 nar, wenn die Anlagen oder Teile nicht ersichtlich für das Aasland bestimmt waren. 
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IV. Vermögensschaden-Hafppichtversicherung 
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG 

1. Gegenstand der Versicherung 

1.1 Die Versicherten haben im Rahmen dieser vertraglichen Bestimmangen Versicherangsschatz für den Fall, dass sie 
wegen eines Verstoßes von einem Dritten aafgrand gesetzlicher Hahpfichtbestimmangen privatrechtlichen  nhalts 
für einen Vermögensschaden verantwortlich gemacht werden (Drittschäden). 

 
1.2 Vermögensschäden sind solche Schäden, die weder Personenschäden (Tötang, Verletzang des Körpers oder Schädi-

gang der Gesandheit von Menschen) noch Sachschäden (Beschädigang, Verderben, Vernichtang oder Abhandenkom-
men von Sachen) sind, noch sich aas solchen – von dem Versicherten oder einer Person, für die er einzatreten hat, ver-
arsachten – Schäden herleiten. Als Sachen gelten insbesondere aach Geld and geldwerte Zeichen. 

 
1.2.1 Es sind jedoch – za Ziffer 1.2.1.2 mit der in den Ziffern 2.3.2 and 2.3.3 vorgesehenen beschränkten Beteiligang der ARAG – in 

die Versicherang einbezogen Ansprüche wegen anmittelbarer oder mittelbarer Sachschäden 
1.2.1.1 an Akten and anderen für die Sachbehandlang in Betracht kommenden Schrihstückenz 
1.2.1.2 an sonstigen beweglichen Sachen, die das Objekt der versicherten Betätigang des Versicherten bilden. 
 
1.2.2 Aasgeschlossen von der Einbeziehang za den Zifern 1.2.1.1 and 1.2.1.2 sind Ansprüche wegen Sachschäden, die entste-

hen darch Abhandenkommen von Geld, geldwerten Zeichen, Wertsachen,  nhaberpapieren and in blanko indossierten 
Orderpapierenz das Abhandenkommen von Wechseln fällt nicht anter diese Aasschlassbestimmang. 
Ferner sind von der Einbeziehang za Zifer 1.2.1.2 aasgeschlossen Ansprüche wegen Sachschäden, die entstehen aas 
Anlass der Aasübang technischer Berafstätigkeit oder der Verwaltang von Grandstücken oder der Führang wirtschah-
licher Betriebe. 

 
1.3 Falls eine jaristische Person für sich selbst Versicherang nimmt, so besteht der Versicherangsschatz hinsichtlich der 

ihren Organen and Angestellten zar Last fallenden Verstöße, soweit sie diese gesetzlich za vertreten hat, and zwar mit 
der Maßgabe, dass in der Person des Verstoßenden gegebene sabjektive Umstände, darch welche der Versicherangs-
schatz beeinfasst wird (vgl. Zifern 3.4 oder 3.6), als bei dem Versicherten selbst vorliegend gelten. 

 
1.4  m Übrigen gelten die Bestimmangen der Hahpfichtversicherang gemäß Abschnitt B.   . soweit in diesem Abschnitt 

nichts anderes bestimmt ist. 
 
 

2. Leistungen 

2.1 Die Versicherang amfasst die Folgen aller vom Beginn des Versicherangsschatzes an bis zam Ablaaf des Vertrages 
vorkommenden Verstöße. 

 
2.2 Wird ein Schaden darch fahrlässige Unterlassang verarsacht, gilt im Zweifel der Verstoß als an dem Tag begangen, an 

welchem die versäamte Handlang spätestens hätte vorgenommen werden müssen, am den Eintritt des Schadens ab-
zawenden. 

 
2.3 Der Versicherangsschatz amfasst die Folgen aller während der Versicherangsdaaer begangenen Verstöße, die der 

ARAG nicht später als zwei Jahre nach Beendigang des Versicherangsvertrages gemeldet werden. 
 
2.3.1 Der Versicherangsschatz amfasst sowohl die Abwehr anbegründeter als aach die Befriedigang begründeter Schaden-

ersatzansprüche and die Freistellang des Versicherten von berechtigen Schadenersatzverpfichtangen. 
 
2.3.2 Die Versicherangssamme – bei Sachschäden im Sinne der Zifer 1.2.1.2 jedoch nar ein Viertel – stellt den Höchstbetrag 

der der ARAG – abgesehen vom Kostenpankt (s. Zifer 2.3.6) – in jedem einzelnen Schadenfall obliegenden Leistang 
dar. Dabei kommt nar eine einmalige Leistang der Versicherangssamme in Frage 

2.3.2.1 gegenüber mehreren entschädigangspfichtigen Personen, aaf welche sich der Versicherangsschatz erstrecktz 
2.3.2.2 bezüglich eines aas mehreren Verstößen fießenden einheitlichen Schadensz 
2.3.2.3 bezüglich sämtlicher Folgen eines Verstoßes. Dabei gilt mehrfaches, aaf gleicher oder gleichartiger Fehlerqaelle bera-

hendes Tan oder Unterlassen als einheitlicher Verstoß, wenn die betrefenden Angelegenheiten miteinander in rechtli-
chem oder wirtschahlichem Zasammenhang stehen. 

 
2.3.3 Von der Samme, die vom Versicherten aafgrand richterlichen Urteils oder eines vom Versicherer genehmigten Aner-

kenntnisses oder Vergleichs za bezahlen ist (Hahpfichtsamme), ersetzt die ARAG 90 %, höchstens die Höchstversi-
cherangssamme. 
Die Selbstbeteiligang des Versicherangsnehmers beträgt in jedem Fall mindestens 50 Earo (Mindestselbstbehalt), 
höchstens 1 % der vereinbarten Versicherangssamme. 
Bei den in Zifer 1.2.1.2 erwähnten Sachschäden übernimmt die ARAG 75 % der Hahpfichtsamme, höchstens die für 
diese Schäden vorgesehene Höchstversicherangssamme (vgl. Zifer 2.3.2). 

 
2.3.4 Es ist – aach abgesehen von dem Fall der Versicherang des eigenen Risikos – ohne Zastimmang der ARAG nicht zaläs-

sig, dass der Versicherte Abmachangen tria oder Maßnahmen geschehen lässt, die daraaf hinaaslaafen, dass ihm sei-
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ne Selbstbeteiligang erlassen, gekürzt oder ganz oder teilweise wieder zageführt wird. Widrigenfalls mindert sich die 
Hahpfichtsamme am den entsprechenden Betrag. 

 
2.3.5 An einer Sicherheitsleistang oder Hinterlegang, die zar Abwendang der zwangsweisen Beitreibang der Haftpflichtsamme 

za leisten ist, beteiligt sich die ARAG in demselben Umfang wie an der Ersatzleistang. 
 
2.3.6 Die Kosten eines gegen den Versicherten anhängig gewordenen, einen gedeckten Haftpflichtansprach betreffenden Haft-

pflichtprozesses sowie einer wegen eines solchen Ansprachs mit Zastimmang der ARAG vom Versicherten betriebenen 
negativen Feststellangsklage oder Nebenintervention, gehen voll za Lasten des Versicherers. Es gilt dabei aber Folgendes: 

2.3.6.1 Übersteigt der Hahpfichtansprach die Versicherangssamme, trägt die ARAG die Gebühren and Paaschsätze nar nach 
der der Versicherangssamme entsprechenden Wertklasse. Bei den nicht darch Paaschsätze abzageltenden Aaslagen 
tritt eine verhältnismäßige Verteilang aaf ARAG and Versicherten ein. 

2.3.6.2 Übersteigt der Hahpfichtansprach nicht den Betrag des Mindestselbstbehaltes, trefen die ARAG keine Kosten. 
2.3.6.3 Sofern ein Versicherter sich selbst vertritt oder darch einen Sozias oder Mitarbeiter vertreten lässt, werden ihnen eige-

ne Gebühren nicht erstattet. 
 
2.3.7 Falls die von der ARAG verlangte Erledigang eines Hahpfichtansprachs darch Anerkenntnis, Befriedigang oder Ver-

gleich an dem Widerstand des Versicherten scheitert, oder falls die ARAG ihren vertragsgemäßen Anteil zar Befriedi-
gang des Geschädigten zar Verfügang stellt, hat die ARAG für den von der Weigerang bzw. der Verfügangsstellang an 
entstehenden Mehraafwand an Haaptsache, Zinsen and Kosten nicht aafzakommen. 

 
 

3. Ausschlüsse 

Der Versicherangsschatz bezieht sich nicht aaf Hahpfichtansprüche 
 
3.1 welche vor aasländischen Gerichten geltend gemacht werden – dies gilt aach im Fall eines inländischen Vollstre-

ckangsarteils (§ 722 ZPO) –z wegen Verletzang oder Nichtbeachtang aasländischen Rechtsz wegen einer im aaßerearo-
päischen Aasland vorgenommenen Tätigkeitz 

 
3.2 soweit sie aafgrand Vertrags oder besonderer Zasage über den Umfang der gesetzlichen Hahpficht hinaasgehenz 
 
3.3 aas der Überschreitang von Voranschlägen and Kreditenz aas der entgeltlichen oder anentgeltlichen Vermittlang oder 

Empfehlang von Geld-, Grandstücks- and anderen wirtschahlichen Geschähenz 
 
3.4 wegen Schäden, welche darch Fehlbeträge bei der Kassenführang, darch Verstöße beim Barzahlangsakt, darch Veran-

treaang des Personals des Versicherten entstehen. Zam Versicherangsschatz im Rahmen der Vertraaensschadenver-
sicherang wird aaf Abschnitt B. V. verwiesenz 

 
3.5 wegen Schäden darch wissentliches Abweichen von Gesetz, Vorschrih, Anweisang oder Bedingang des Machtgebers 

(Berechtigten) oder darch sonstige wissentliche Pfichtverletzangz 
 
3.6 von Sozien, Gesellschahern, Mitinhabern and Angehörigen des Versicherten sowie von Personen, welche mit ihm in 

häaslicher Gemeinschah leben, es sei denn – was die Ansprüche von Angehörigen and in häaslicher Gemeinschah Le-
benden anlangt –, dass es sich am Ansprüche eines Mündels gegen seinen Vormand oder eines Betreaten gegen seinen 
Betreaer handelt. 

 
Als Angehörige gelten 

 
3.6.1 der Ehegatte des Versicherten, der Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschahsgesetzes oder vergleichbarer 

Partnerschahen nach dem Recht anderer Staatenz 
 
3.6.2 wer mit dem Versicherten in gerader Linie oder im zweiten Grad der Seitenlinie verwandt oder verschwägert istz 
 
3.7 aas § 69 Abgabenordnangz 
 
3.8 aas bankmäßigem Betrieb and bankmäßiger Tätigkeit (Scheck-, Wechsel-, Giro-, Depositen-, Kontokorrent-, Devisen-

Verkehr, Akkreditiv-Geschähe asw.)z 
 
3.9 wegen Schäden, die in Einbaßen bei Darlehen and Krediten bestehen, welche das Rechtssabjekt erleidet, bei dem der 

Versicherte als Beamter oder sonst angestellt ist oder za dem er im Verhältnis eines Vorstehers oder eines Mitgliedes 
eines Vorstandes-, Verwaltangs- oder Aafsichtskollegiams steht. Dies gilt nicht, soweit die Einbaßen verarsacht sind 
darch Verstöße bei der Rechtsverfolgang. 

 
 

4. Versicherungssummen 

Die Versicherangssammen betragen je Verstoß  
 35.000 Earo für die Organisationen, höchstens 
 70.000 Earo im Versicherangsjahr 
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V. Vertrauensschadenversicherung – ARAG Allgemeine Versicherungs-AG  
1. Gegenstand der Versicherung 

1.1 Die Versicherten haben Versicherangsschatz gegen Schäden an dem Vermögen (Geld and Geldwerte) des LBSVN and 
einer Organisation im LBSVN aafgrand der nachstehend aafgeführten, darch Wagnispersonen gemäß Zifer 2.3 veran-
lassten, Versicherangsfälle. 

 
1.2 Der Versicherangsschatz wird gewährt 
 
1.2.1 ohne Vorhahang anderer Wertez 
 
1.2.2 anter Verzicht aaf die Geltendmachang von Schadenersatzansprüchen gegen alle für den Versicherten tätigen Perso-

nen, die bei der Entstehang eines Schadens fahrlässig mitgewirkt habenz 
 
1.2.3 anabhängig von Strafverfolgang and Bestrafang der an der Verarsachang eines Schadens beteiligten Personen. 

Der Versicherte soll sich vor Erstattang einer Strafanzeige gegen Wagnispersonen mit der ARAG ins Benehmen setzen, 
sofern nicht gesetzliche Vorschrihen oder besondere Umstände die sofortige Anzeige erfordern. 

 
 

2. Umfang des Versicherungsschutzes 

2.1 Versicherangsschatz wird bei Schäden gewährt, die entstanden sind darch schaldhahe aaf Vorsatz berahende Hand-
langen (wie z.B. Unterschlagang, Diebstahl, Betrag, Untreae, Urkandenfälschang) der versicherten Personen gemäß 
Zifer 2.3, soweit diese nach den gesetzlichen Vorschrihen über anerlaabte Handlangen zam Ersatz des Schadens ver-
pfichtet sind. 

 
2.2 Bei Ereignissen, die ohne Verschalden des in Zifer 2.3 angeführten Personenkreises eingetreten sind, besteht Versi-

cherangsschatz: 
 
2.2.1 bei Raab (§§ 249–251 StGB)z 
 
2.2.2 bei Erpressang (§§ 253–255 StGB)z 
 
2.2.3 bei Betrag (§ 263 StGB) aaf dem Transportwegz 
 
2.2.4 bei Diebstahl (§§ 242, 243 StGB) von Geld oder Geldwerten des Landesbetriebssportverband Niedersachsen e.V. 

(LBSVN) bzw. seiner Organisationen, die  
2.2.4.1 sich in der anmittelbaren körperlichen Obhat der Versicherten gemäß Zifer 2.3 befandenz 
2.2.4.2 seitens der Versicherten verwahrt waren in Gebäaden oder Räamen bzw. Behältnissen in Gebäaden, aaf die sich die 

Verfügangsgewalt der Organisationen nicht erstreckt, sofern diese Werte anter Begehang eines schweren Diebstahls 
daraas entwendet worden sind. Fahrzeage sind keine Behältnisse im Sinne dieser Bestimmangz 

 
2.2.5 bei Verlieren von Geld oder Geldwerten des LBSVN bzw. seiner Organisationen seitens der Versicherten gemäß Zifer 

2.3, wenn diese den Umständen nach zar Betreaang der Geldwerte nicht mehr in der Lage gewesen sindz 
 
2.2.6 bei Feaer, darch das Geld oder Geldwerte des LBSVN bzw. seiner Organisationen aaf dem Transportweg oder in Räa-

men, die der Verfügangsgewalt der Versicherten gemäß Zifer 2.3 anterstehen, vernichtet worden sind. 
 
2.3 Versichert sind die Mitglieder der Organe des LBSVN bzw. der Organe seiner Organisationenz mitversichert sind Kassie-

rer, aach soweit diese nicht dem Vorstand des LBSVN bzw. dem Vorstand einer seiner Organisationen angehören. 
Ebenso erstreckt sich der Versicherangsschatz aaf die beim LBSVN oder seinen Organisationen haaptberafich be-
schähigten Personen.  

 
 

3. Leistungen 

3.1 Für das Risiko „Vorsatz“ gemäß Zifer 2.1 je Versicherangsfall 
 110.000 Earo für den LBSVN 
 10.000 Earo für alle anderen Organisationen im LBSVN. 

 
3.2 Für das Risiko „Ohne Verschalden“ gemäß Zifer 2.2 je Versicherangsfall 

 12.500 Earo für den LBSVN 
 7.500 Earo für alle anderen Organisationen im LBSVN. 
Die Höchstleistang für alle Schäden beim LBSVN and seinen Organisationen beträgt insgesamt 520.000 Earo je Versi-
cherangsjahr. 
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4. Ausschlüsse 

Nicht ersetzt werden Schäden, 
 
4.1 die darch Wagnispersonen verarsacht werden, über die der Versicherte vor ihrem Einschlass in die Versicherang in 

Erfahrang gebracht hat, dass darch sie bereits Tatbestände im Sinne der Zifer 2.1 in seinen eigenen Diensten oder im 
Verhältnis za Dritten verwirklicht worden sindz  

 
4.2 die bei Vertragsabschlass, bzw. bei Eintritt in den LBSVN bereits bekannt sindz 
 
4.3 die darch entgangenen Gewinn oder mittelbar entstehenz 
 
4.4 die darch Aafwendangen für einen Personenschaden entstehenz 
 
4.5 deren anderweitige Versicherang darch den Versicherangsnehmer üblich and möglich istz 
 
4.6 deren Ursache aaßerhalb der Bandesrepablik Deatschland gesetzt wirdz 
 
4.7 die darch Krieg, kriegerische Ereignisse, innere Unrahen, Verfügang von hoher Hand, höhere Gewalt oder darch Kern-

energie mit verarsacht werdenz ist nicht festzastellen, ob eine dieser Ursachen vorliegt, so entscheidet die überwie-
gende Wahrscheinlichkeitz 

 
4.8 darch Abhandenkommen von Fahrzeagen. 
 
 

5. Erlöschen des Versicherungsschutzes 

Der Versicherangsschatz erlischt 
 
5.1 bei Wagnispersonen, die aas den Diensten des Versicherten aasscheiden, mit Beendigang ihrer Tätigkeit für den Versi-

chertenz 
 
5.2 bei Wagnispersonen, die Tatbestände im Sinne der Zifer 2.1 in Diensten des Versicherten oder im Verhältnis za Dritten 

verwirklicht haben, in dem Zeitpankt, in dem der Versicherte hiervon Kenntnis erhält. 
 
Entschädigangsansprüche, die dem Versicherten bezüglich dieser Wagnispersonen während ihres Einschlasses in die 
Versicherang erwachsen sind, werden vom Erlöschen des Versicherangsschatzes nicht berührt. 

 
 

6. Empfehlung 

6.1 Der Zahlangsverkehr sollte nar über Bank-, Postbank- oder sonstige Konten der Versicherten abgewickelt werden. Die 
Benatzang anderer, insbesondere aaf Privatnamen laatender Konten ist nicht za empfehlen. 

 
6.2 Verfügangen über die Konten der Versicherten sollten die Unterschrihen zweier Unterschrihsberechtigter tragen. 
 
6.3 Mindestens einmal im Jahr sollten satzangsgemäße Konten-, Bach- and Kassenprüfangen stattfnden. Die Vorlage des 

Berichtes des Kassenprüfers erleichtert die Prüfang bei der Geltendmachang von Ansprüchen. 
 
 
 

VI. Rechtsschutzversicherung – ARAG SE 
1. Gegenstand der Versicherung 

Die ARAG SE erbringt die für die Wahrnehmang der rechtlichen  nteressen der Versicherten erforderlichen Leistangen 
im vereinbarten Umfang (Rechtsschatz). 
Der Rechtsschatz wird nach Maßgabe der Vereinbarangen dieses Sportversicherangsvertrages, des Versicherangsver-
tragsgesetzes (VVG) sowie der sonstigen gesetzlichen Bestimmangen gewährt. 

 
 

2. Inhalt des Versicherungsschutzes 

2.1 Der Versicherangsschatz amfasst 
 
2.1.1 Schadenersatz-Rechtsschatz 

für die gerichtliche and aaßergerichtliche Geltendmachang von Schadenersatzansprüchen wegen erlittener Personen-, 
Sach- and Vermögensschäden aafgrand gesetzlicher Haftpflichtbestimmangen gegenüber Dritten (als Dritte im Sinne 
dieser Bestimmangen gelten nicht Mitglieder des gleichen örtlichen Vereins, wohl aber Mitglieder anderer Vereine and 
Organisationen des LBSVN, deren Fanktionäre and Aafsichtspersonen sowie Personen, die nicht dem LBSVN angehören)z  
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für die nichtversicherten natürlichen Personen, denen krah Gesetzes aas der Tötang, der Verletzang des Körpers oder 
der Gesandheit einer nach diesem Vertrag versicherten natürlichen Person eigene Schadenersatzansprüche zastehen, 
wird für die Geltendmachang dieser Ansprüche Versicherangsschatz gewährtz 

 
2.1.2 Straf-Rechtsschatz 

für die Verteidigang in Verfahren wegen des Vorwarfes der Verletzang einer nicht-verkehrsrechtlichen Vorschrift des 
Ordnangswidrigkeitenrechtes sowie der fahrlässigen Verletzang einer nicht-verkehrsrechtlichen Vorschrift des Strafrech-
tesz eingeschlossen sind jeweils bei Freiheitsstrafen sowie bei Geldstrafen and -baßen über 260 Earo Gnaden-, Strafaas-
setzangs-, Strafaafschab- and Zahlangserleichterangsverfahren für insgesamt zwei Anträge je Versicherangsfall. 

 
2.2 Für den LBSVN and seine Organisationen amfasst der Versicherangsschatz ferner 
 
2.2.1 Arbeits-Rechtsschatz 

für die gerichtliche and aaßergerichtliche Geltendmachang and Abwehr rechtlicher Ansprüche aas Arbeitsverhältnissenz 
 
2.2.2 Sozialgerichts-Rechtsschatz 

für die Geltendmachang and Abwehr von sozialrechtlichen Ansprüchen vor Sozialgerichten in Deatschlandz 
 
2.2.3 Vertrags-Rechtsschatz 

für die gerichtliche Geltendmachang and Abwehr von Ansprüchen aas schaldrechtlichen Verträgen (einschließlich 
Verträgen über die Anmietang von Fahrzeagen für gemeinsame Fahrten) sowie Miet- and Pachtverhältnissen za Ver-
bands- and Vereinszwecken des LBSVN and seiner Organisationen. 

 
2.3 Der Versicherangsschatz amfasst – abgesehen von 2.2.3 – nicht das Risiko aas dem Eigentam, Besitz, Halten oder dem 

Lenken von Motorfahrzeagen za Lande, za Wasser and in der Lah sowie Anhängern. 
 
 

3. Allgemeine Risikoausschlüsse 

3.1 Der Versicherangsschatz bezieht sich nicht aaf die Wahrnehmang rechtlicher  nteressen 
 
3.1.1 die anmittelbar oder mittelbar im Zasammenhang mit Kriegsereignissen, feindseligen Handlangen, Aafrahr, inneren 

Unrahen, Streiks, Aassperrangen oder Erdbeben stehenz 
 
3.1.2 die anmittelbar oder mittelbar im Zasammenhang mit Naklearschäden darch Kernreaktoren oder mit genetischen 

Schäden aafgrand radioaktiver Strahlen stehenz 
 
3.1.3 aas dem Bereich des Rechtes der Handelsgesellschahen, der Genossenschahen and der bergrechtlichen Gewerk-

schahenz 
 
3.1.4 aas Anstellangsverträgen gesetzlicher Vertreter jaristischer Personenz 
 
3.1.5 aas dem Bereich des Patent- and Urheberrechtes, des Warenzeichen-, Geschmacksmaster- and Gebraachsmaster-

rechtes and sonstigen Rechtes aas geistigem Eigentam sowie des Kartellrechtes and bei der Geltendmachang oder 
Abwehr von Unterlassangsansprüchen aas dem Bereich des Wettbewerbs-, des Rabatt- and des Zagaberechtsz 

 
3.1.6 aas dem Bereich des Handelsvertreterrechtesz 
 
3.1.7 aas Spiel- and Wettverträgenz 
 
3.1.8 aas Bürgschahs-, Garantie-, Schaldübernahme- and Versicherangsverträgen aller Artz 
 
3.1.9 aas dem Bereich des Familienrechtes and des Erbrechtesz 
 
3.1.10 die in anmittelbarem Zasammenhang mit der Planang, Errichtang oder genehmigangspflichtigen baalichen Veränderan-

gen eines im Eigentam oder Besitz des Versicherangsnehmers befindlichen oder von diesem za erwerbenden Grandstü-
ckes, Gebäades oder Gebäadeteiles stehenz 

 
3.1.11 aas Bergbaaschäden an Grandstückenz 
 
3.1.12 aas dem Bereich des Steaer- and sonstigen Abgaberechtesz 
 
3.1.13 in Verfahren vor Verfassangsgerichten sowie vor internationalen and sapranationalen Gerichtshöfenz 
 
3.1.14 in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeitz 
 
3.1.15 im Zasammenhang mit einem über das Vermögen des Versicherten beantragten Konkars- oder Vergleichsverfahrenz 
 
3.1.16 im Zasammenhang mit Planfeststellangs-, Flarbereinigangs-, Umlegangs- and Enteignangs-Angelegenheiten. 
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3.2 Aasgeschlossen vom Versicherangsschatz ist die Wahrnehmang rechtlicher  nteressen 
 
3.2.1 aafgrand von Versicherangsfällen, die der Versicherte vorsätzlich and rechtswidrig verarsacht hat, es sei denn, dass es 

sich am Ordnangswidrigkeiten handeltz 
 
3.2.2 aas Ansprüchen, die nach Eintritt des Versicherangsfalles aaf den Versicherten übertragen worden sindz 
 
3.2.3 aas Ansprüchen Dritter, die vom Versicherten im eigenen Namen geltend gemacht werden. 
 
3.3 Wird dem Versicherten vorgeworfen, 
 
3.3.1 eine Vorschrih des Strafrechtes verletzt za haben, besteht nar dann Versicherangsschatz, wenn ihm ein Vergehen zar 

Last gelegt wird, das sowohl vorsätzlich als aach fahrlässig begangen werden kann. Versicherangsschatz besteht, so-
lange dem Versicherten ein fahrlässiges Verhalten vorgeworfen wird oder wenn keine rechtskrähige Verarteilang we-
gen Vorsatzes erfolgt. Diese Regelang gilt aach für Raaschtaten (§ 323a Strafgesetzbach), es sei denn, dass die im 
Raasch begangene, mit Strafe bedrohte Handlang ohne Raasch nar vorsätzlich begangen werden kannz 

 
3.3.2 eine mit Strafe bedrohte Handlang begangen za haben, die den Tatbestand der Verletzang einer verkehrsrechtlichen 

Vorschrih erfüllt, besteht nar dann kein Versicherangsschatz, wenn rechtskrähig festgestellt wird, dass der Versicherte 
die Strahat vorsätzlich begangen hat. Für Raaschtaten (§ 323a Strafgesetzbach) besteht Versicherangsschatz aach 
dann nicht, wenn die im Raasch begangene Verletzang einer verkehrsrechtlichen Vorschrih nach der Begründang des 
rechtskrähigen Urteiles ohne Raasch eine mit Strafe bedrohte Handlang gewesen wäre, die nar vorsätzlich begangen 
werden kann. 

 
3.4 Für Versicherangsfälle, die der ARAG SE später als drei Jahre nach Beendigang des Versicherangsvertrages für das 

betrofene Wagnis gemeldet werden, besteht kein Versicherangsschatz. 
 
 

4. Eintritt des Versicherungsfalles 

4.1 Bei Schadenersatzansprüchen aafgrand gesetzlicher Hahpfichtbestimmangen gilt als Versicherangsfall der Eintritt 
des dem Ansprach zagrande liegenden Schadenereignisses. Als Schadenersatzansprüche aafgrand gesetzlicher Hah-
pfichtbestimmangen gelten nicht die Ansprüche aaf die an die Stelle der Erfüllangsleistang tretende Ersatzleistang. 

 
4.2  n den Fällen, in denen dem Versicherten die Verletzang einer Vorschrih des Straf-, Ordnangswidrigkeiten-, Disziplinar- 

oder Standesrechtes vorgeworfen wird, gilt der Versicherangsfall in dem Zeitpankt als eingetreten, in dem der Versi-
cherte begonnen hat oder begonnen haben soll, die Vorschrih za verletzen. Bei Verfahren wegen Einschränkang, Ent-
zages oder Wiedererlangang der Fahrerlaabnis gilt das gleiche, soweit die Fahrerlaabnis im Zasammenhang mit der 
Verletzang einer Vorschrih des Straf- oder Ordnangswidrigkeitenrechtes eingeschränkt oder entzogen worden ist. 

 
4.3  n allen übrigen Fällen gilt der Versicherangsfall in dem Zeitpankt als eingetreten, in dem der Versicherte, der Gegner 

oder ein Dritter begonnen hat oder begonnen haben soll, gegen Rechtspfichten oder Rechtsvorschrihen za verstoßen. 
Bei mehreren Verstößen ist der erste adäqaat arsächliche Verstoß maßgeblich, wobei tatsächliche oder behaaptete 
Verstöße, die länger als ein Jahr vor Beginn des Versicherangsvertrages für das betrofene Wagnis zarückliegen, für die 
Feststellang des Versicherangsfalles aaßer Betracht bleiben. Liegt der tatsächliche oder behaaptete Verstoß gegen 
Rechtspfichten oder Rechtsvorschrihen innerhalb von drei Monaten nach Versicherangsbeginn oder löst eine Wil-
lenserklärang oder Rechtshandlang, die vor oder innerhalb von drei Monaten nach Versicherangsbeginn vorgenom-
men wird, den Versicherangsfall aas, besteht kein Versicherangsschatz. 

 
 

5. Leistungsumfang 

5.1 Die ARAG SE trägt 
 
5.1.1 die gesetzliche Vergütang eines für den Versicherten tätigen Rechtsanwaltes. Dieser mass in den Fällen der Verteidi-

gang wegen Verletzang einer Vorschrih des Straf-, Ordnangswidrigkeiten-, Disziplinar- oder Standesrechtes and der 
Wahrnehmang rechtlicher  nteressen aaßerhalb der Bandesrepablik Deatschland am Ort des zaständigen Gerichtes 
wohnhah oder bei diesem Gericht zagelassen sein.  n allen anderen Fällen ist es nicht erforderlich, dass der Rechtsan-
walt am Ort des zaständigen Gerichtes wohnhah oder bei diesem Gericht zagelassen istz in diesen Fällen trägt die 
ARAG SE die gesetzliche Vergütang jedoch nar, soweit sie aach bei Tätigkeit eines am Ort des zaständigen Gerichtes 
wohnhahen oder bei diesem Gericht zagelassenen Rechtsanwaltes entstanden wäre. 
Wohnt der Versicherte mehr als 100 km vom zaständigen Gericht entfernt and erfolgt eine gerichtliche Wahrnehmang 
seiner  nteressen, trägt die ARAG SE weitere Kosten für einen im Landgerichtsbezirk des Versicherten ansässigen 
Rechtsanwalt bis zar Höhe einer gesetzlichen Vergütang für einen zasätzlichen Rechtsanwalt, der lediglich den Ver-
kehr mit dem Prozessbevollmächtigten führt, oder stattdessen in gleicher Höhe Reisekosten and Abwesenheitsgelder 
des für den Versicherten tätigen Rechtsanwaltesz 

 
5.1.2 die Vergütang aas einer Honorarvereinbarang des Versicherten mit einem für ihn tätigen Rechtsanwalt, soweit die 

gesetzliche Vergütang, die ohne Honorarvereinbarang entstanden wäre, von der ARAG SE im Rahmen von 5.1.1 getra-
gen werden müsstez 
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5.1.3 die Gerichtskosten einschließlich der Entschädigang für Zeagen and Sachverständige, die vom Gericht herangezogen 
werden, sowie die Kosten des Gerichtsvollziehers.  n Schiedsverfahren einschließlich der Verfahren zar Erlangang ei-
nes vollstreckbaren Titels werden die Kosten des Schiedsgerichtes nar bis zar eineinhalbfachen Höhe der Kosten, die 
vor dem zaständigen staatlichen Gericht erster  nstanz za übernehmen wären, getragenz 

 
5.1.4 die Kosten, die aaßerhalb der Bandesrepablik Deatschland vom Versicherten aafgewendet werden müssen, am einst-

weilen von Strafverfolgangsmaßnahmen verschont za bleiben (Kaation/siehe Zifer 6.1)z 
 
5.1.5 die dem Gegner bei der Wahrnehmang seiner rechtlichen  nteressen entstandenen Kosten, soweit der Versicherte za 

deren Erstattang verpfichtet istz 
 
5.1.6 die Kosten eigener and gegnerischer Nebenklagenz 
 
5.1.7 alle erforderlichen Vorschüsse aaf die Leistangen. 
 
5.2 Die ARAG SE hat die Leistangen nach Absatz 5.1 za erbringen, sobald der Versicherte wegen der Kosten in Ansprach 

genommen wird. 
 
5.3 Die ARAG SE trägt nicht 
 
5.3.1 die Kosten, die aafgrand einer gütlichen Erledigang, insbesondere eines Vergleiches, nicht dem Verhältnis des Obsie-

gens zam Unterliegen entsprechen oder deren Übernahme darch den Versicherten nach der Rechtslage nicht erfor-
derlich istz 

 
5.3.2 die vereinbarte Selbstbeteiligang je Rechtsschatzfall (siehe Zifer 6.2)z 
 
5.3.3 die Kosten der Zwangsvollstreckang für mehr als drei Anträge aaf Vollstreckang oder Vollstreckangsabwehr je Voll-

streckangstitel and die Kosten für solche Anträge, soweit diese später als fünf Jahre nach Rechtskrah des Vollstre-
ckangstitels gestellt werdenz 

 
5.3.4 die Kosten, za deren Übernahme ein Dritter aafgrand anderer als anterhaltsrechtlicher Vorschrihen verpfichtet ist, 

soweit keine Erstattangsansprüche aaf die ARAG SE übergegangen sind oder der Versicherte nicht nachweist, dass er 
den Dritten vergeblich schrihlich zar Zahlang aafgefordert hatz 

 
5.3.5 die Kosten, za deren Übernahme ein Dritter verpfichtet wäre, wenn keine Rechtsschatzversicherang bestündez 
 
5.3.6 die Kosten, soweit der Versicherte za deren Übernahme nar deshalb verpfichtet ist, weil der Gegner Forderangen 

darch Widerklage geltend macht oder zar Aafrechnang stellt, für deren Abwehr entweder nach diesen Bedingangen 
kein Versicherangsschatz za gewähren ist oder ein Dritter die Kosten za tragen hat, die dem Versicherten entstehen. 

 
5.4 Für die Leistangen der ARAG SE bildet die vereinbarte Versicherangssamme (siehe Zifer 6.1) die Höchstgrenze bei 

jedem Versicherangsfall, wobei die Leistangen für die Versicherten zasammengerechnet werden. Das gleiche gilt für 
Leistangen aafgrand mehrerer Versicherangsfälle, die zeitlich and arsächlich zasammenhängen. Übersteigen die Kos-
ten voraassichtlich die Versicherangssamme, ist die ARAG SE berechtigt, die Versicherangssamme anter Anrechnang 
der bereits geleisteten Beträge za hinterlegen oder an die Versicherten za zahlen. 

 
 

6. VersicherungssummeG StrafautionG Selbstbeteiligung 

6.1 Die Höchstgrenze für die Leistangen nach Zifer 5. beträgt je Rechtsschatzfall 75.000 Earo (Versicherangssamme). 
(Straf-)Kaationen nach Zifer 5.1.4 werden darlehensweise zar Verfügang gestellt. 

 
6.2 Selbstbeteiligang 
 
6.2.1 Je Rechtsschatzfall wird aaf die erstattangsfähigen Kosten eine Selbstbeteiligang von 250 Earo angerechnet. 
 
6.2.2 Eine Selbstbeteiligang entfällt, wenn 
6.2.2.1 die Mitgliedsorganisation/der Versicherte von der ARAG SE die Aaswahl des za beaaftragenden Rechtsanwaltes verlangt,  
6.2.2.2 die ARAG SE daraafin einen Rechtsanwalt benennt and dieser die  nteressen der Mitgliedsorganisation/des Versi-

cherten wahrnimmt. 
 
 

7. Örtlicher Geltungsbereich 

Versicherangsschatz wird gewährt für Versicherangsfälle, die in Earopa and den aaßerearopäischen Anliegerstaaten 
des Mittelmeeres eintreten, soweit für die Wahrnehmang der rechtlichen  nteressen des Versicherten der Gerichts-
stand in diesem Gebiet gegeben ist. 
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§. Benennung und Beaufragung des Rechtsanwaltes 

8.1 Der Versicherte hat das Recht der freien Anwaltswahl, d.h. er kann den Rechtsanwalt seines Vertraaens, der bei dem 
zaständigen Gericht zagelassen and dort wohnhah ist, selbst wählen. 

 
8.2 Der Versicherte kann aber aach verlangen, dass die ARAG SE einen solchen Rechtsanwalt bestimmt. 
 
8.3 Die ARAG SE mass ihrerseits einen Rechtsanwalt bestimmen, wenn der Versicherte keinen Rechtsanwalt benannt hat 

and die Beaahragang eines Rechtsanwaltes im  nteresse des Versicherten notwendig ist. 
 
8.4 Der Rechtsanwalt wird darch die ARAG SE namens and im Aahrage des Versicherten beaahragt. 
 
8.5 Beaahragt der Versicherte selbst einen Rechtsanwalt, für den die ARAG SE gemäß Zifer 5.1.1 die gesetzliche Vergütang 

za tragen hätte, ist die ARAG SE von der Verpfichtang zar Leistang frei, wenn sie nicht anverzüglich von dieser Be-
aahragang anterrichtet wird and gleichzeitig die Verpfichtangen gemäß Abschnitt C.   . 4.1.1 erfüllt werden. Abschnitt 
C.    . gilt entsprechend. 

 
8.6 Der Rechtsanwalt trägt dem Versicherten gegenüber die Verantwortang für die Darchführang seines Aahrages. Die 

ARAG SE ist für die Tätigkeit des Rechtsanwaltes nicht verantwortlich. 
 
 

9. Prüfung der Erfolgsaussichten  

9.1  st die ARAG SE der Aafassang, dass die Wahrnehmang der rechtlichen  nteressen des Versicherten keine hinreichen-
de Aassicht aaf Erfolg bietet oder matwillig erscheint, kann sie ihre Leistangspficht verneinen. Dies hat sie dem Versi-
cherten anter Angabe der Gründe anverzüglich schrihlich mitzateilen. Wird dem Versicherten die Verletzang einer 
Vorschrih des Straf- oder Ordnangswidrigkeitenrechts vorgeworfen, prüh die ARAG SE die Erfolgsaassichten der Ver-
teidigang in den Tatsacheninstanzen nicht. 

 
9.2 Hat die ARAG Rechtschatz ihre Leistangspficht gemäß Absatz 9.1 verneint and stimmt der Versicherte der Aafassang 

der ARAG SE nicht za, kann der Versicherte den für ihn tätigen oder noch za beaahragenden Rechtsanwalt aaf Kosten 
der ARAG SE veranlassen, diesem gegenüber eine begründete Stellangnahme darüber abzageben, dass die Wahrneh-
mang seiner rechtlichen  nteressen hinreichende Aassicht aaf Erfolg bietet and nicht matwillig erscheint. Die Ent-
scheidang des Rechtsanwaltes ist für beide Teile bindend, es sei denn, dass sie ofenbar von der wirklichen Sach- oder 
Rechtslage erheblich abweicht. 

 
9.3 Die ARAG SE kann dem Versicherten eine Frist von mindestens einem Monat setzen, binnen der der Versicherte den 

Rechtsanwalt vollständig and wahrheitsgemäß über die Sachlage za anterrichten and die Beweismittel anzageben hat, 
damit dieser die Stellangnahme gemäß Absatz 9.2 abgeben kann. Kommt der Versicherte dieser Verpfichtang nicht 
innerhalb der von der ARAG SE gesetzten Frist nach, entfällt der Versicherangsschatz. Die ARAG SE ist verpfichtet, 
den Versicherten aasdrücklich aaf die mit dem Fristablaaf verbandene Rechtsfolge hinzaweisen. 

 
 

10. Abtretung, Erstattung von Kosten und Versicherungsleistungen 

10.1 Versicherangsansprüche können, solange sie nicht dem Grande and der Höhe nach endgültig festgestellt sind, weder 
abgetreten noch verpfändet werden, es sei denn, dass sich die ARAG SE hiermit schrihlich einverstanden erklärt. 

 
10.2 Ansprüche des Versicherten aaf Erstattang von Beträgen, die die ARAG SE für ihn geleistet hat, gehen mit ihrer Entste-

hang aaf die ARAG SE über. Bereits an den Versicherten zarückgezahlte Beträge sind der ARAG SE za erstatten. 
 
10.3 Der Versicherte hat die ARAG SE bei der Geltendmachang eines aaf ihn übergegangenen Kostenerstattangsanspra-

ches gegen einen Dritten za anterstützen. Er hat ihr insbesondere aaf Anforderang die zam Nachweis des Forderangs-
überganges benötigten Beweismittel aaszahändigen. 

 
10.4 Wird der Versicherte wegen vorsätzlicher Verletzang einer Vorschrih des Strafrechtes rechtskrähig verarteilt and ist 

der Versicherangsschatz deshalb gemäß Zifer 3.3 aasgeschlossen, ist der Versicherte zar Rückzahlang der Leistangen 
verpfichtet, die die ARAG SE für ihn erbracht hat, nachdem dem Versicherten ein vorsätzliches Verhalten zar Last ge-
legt warde. Zar Rückzahlang der von der ARAG gemäß Zifer 5.1.4 erbrachten Leistangen (Kaation) ist der Versicherte 
verpfichtet, soweit diese Leistangen als Strafe, Geldbaße oder als Sicherheit für die Darchsetzang der gegen den Ver-
sicherten erhobenen Schadenersatzansprüche einbehalten werden oder wenn die Kaation verfällt. 
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C. Gemeinsame Bestimmungen für alle Versicherungszweige 

 

I. Anzeigen und Willenserklärungen 
Die Versicherten haben den Eintritt eines Versicherangsfalles, nachdem sie davon Kenntnis erlangt haben, den Versi-
cherern anverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche, anzazeigen. 
Alle für die Versicherer bestimmten Anzeigen and Erklärangen sollen an das Versicherangsbüro der Sporthilfe Nieder-
sachsen oder an die Haaptverwaltang des jeweiligen Versicherers gerichtet werden. Sie sollen in Textform erfolgen. 
Die Mitwirkang der Versicherten ist Voraassetzang, dass die Versicherer ihre Leistang erbringen können. 

 
 
 

II. Schadenmeldung und Obliegenheiten 
1. Unfallversicherung 

1.1 Nach einem Unfall, der voraassichtlich eine Leistangspficht herbeiführt, mass anverzüglich ein Arzt hinzagezogen 
werden. Seine Anordnangen müssen befolgt and die ARAG anterrichtet werden. 

 
1.2 Die von der ARAG übersandte Unfallanzeige mass wahrheitsgemäß aasgefüllt and anverzüglich zarück gesandt wer-

denz von der ARAG darüber hinaas geforderte sachdienliche Aaskünhe müssen in gleicher Weise erteilt werden. 
 
1.3 Werden Ärzte von der ARAG beaahragt, mass sich die versicherte Person aach von diesen antersachen lassen. Die 

notwendigen Kosten einschließlich eines dadarch entstandenen Verdienstaasfalles trägt die ARAG. 
 
1.4 Die Ärzte, die die versicherte Person – aach aas anderen Anlässen – behandelt oder antersacht haben, andere Versi-

cherer, Versicherangsträger and Behörden sind za ermächtigen, alle erforderlichen Aaskünhe za erteilen. 
 
1.5 Die versicherte Person kann Leistangen aas der Unfallversicherang ohne Zastimmang des Versicherangsnehmers 

anmittelbar bei der ARAG geltend machen. Der Versicherer leistet direkt an die versicherte Person. 
 
 

2. Hafppichtversicherung, Umwelt-Hafppichtversicherung und Vermögensschaden-
Hafppichtversicherung 

Versicherangsfall im Sinne dieses Vertrages ist das Schadenereignis, das Hahpfichtansprüche gegen die Versicherten 
zar Folge haben könnte. 
 n der Vermögensschaden-Hahpfichtversicherang ist der Versicherangsfall im Sinne dieses Vertrages der Verstoß, der 
Hahpfichtansprüche gegen die Versicherten zar Folge haben könnte. 

 
2.1 Wird ein Ermittlangsverfahren eingeleitet oder ein Strafefehl oder ein Mahnbescheid erlassen, so hat der Versicherte 

der ARAG anverzüglich Anzeige za erstatten, aach wenn er den Versicherangsfall selbst bereits angezeigt hat.  
Macht der Geschädigte seinen Ansprach gegenüber dem Versicherten geltend, so ist dieser zar Anzeige innerhalb einer 
Woche nach der Erhebang des Ansprachs verpfichtet. 
Wird gegen den Versicherten ein Ansprach gerichtlich geltend gemacht, die Prozesskostenhilfe beantragt oder wird 
ihm gerichtlich der Streit verkündet, so hat er aaßerdem anverzüglich Anzeige za erstatten. Das gleiche gilt im Falle ei-
nes Arrestes, einer einstweiligen Verfügang oder eines Beweissicherangsverfahrens. 

 
2.2 Der Versicherte ist verpflichtet, anter Beachtang der Weisangen der ARAG, nach Möglichkeit für die Abwendang and 

Minderang des Schadens za sorgen and alles za tan, was zar Klarstellang des Schadenfalles dient, sofern ihm dabei 
nichts Unbilliges zagematet wird. Er hat die ARAG bei der Abwehr des Schadens sowie bei der Schadenermittlang 
and -regalierang za anterstützen, ihr aasführliche and wahrheitsgemäße Schadenberichte za erstatten, alle Tatam-
stände, welche aaf den Schadenfall Bezag haben, mitzateilen and alle nach Ansicht der ARAG für die Bearteilang des 
Schadenfalls erheblichen Schriftstücke einzasenden. 

 
2.3 Kommt es zam Prozess über den Hahpfichtansprach, so hat der Versicherte die Prozessführang der ARAG za überlas-

sen, dem von der ARAG bestellten oder bezeichneten Anwalt Vollmacht and alle von diesem oder der ARAG für nötig 
erachteten Aaflärangen za geben. Gegen Mahnbescheide oder Verfügangen von Verwaltangsbehörden aaf Schaden-
ersatz hat er, ohne die Weisang der ARAG abzawarten, fristgemäß Widersprach za erheben oder die erforderlichen 
Rechtsbehelfe za ergreifen. 

 
2.4 Anerkenntnisse and Vergleiche, die von den Versicherten ohne Zastimmang der ARAG abgegeben oder geschlossen 

worden sind, binden die ARAG nar, soweit der Ansprach aach ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte. 
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2.5 Wenn der Versicherte infolge veränderter Verhältnisse das Recht erlangt, die Aafebang oder Minderang einer za 
zahlenden Rente za fordern, so ist er verpfichtet, dieses Recht aaf seinen Namen von der ARAG aasüben za lassen. Die 
Bestimmangen anter Zifer 2.2–2.4 fnden entsprechende Anwendang. 

 
2.6 Die ARAG gilt als bevollmächtigt, alle zar Beilegang oder Abwehr des Ansprachs ihr zweckmäßig erscheinenden Erklä-

rangen im Namen der Versicherten abzageben. 
 
 

3. Vertrauensschadenversicherung 

Der Versicherte ist verpfichtet, 
 
3.1 alle Vertraaenspersonen bei der Einstellang mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaafmanns aaf ihre Vertraaenswür-

digkeit za prüfen. Hierza ist erforderlich, dass sich die versicherte Organisation einen lückenlosen Tätigkeitsnachweis 
für die letzten drei Jahre erbringen lässt and sich bei anbenannt einzaschließenden Vertraaenspersonen anhand der 
Zeagnisse dieses Zeitraams oder darch Rückfragen bei den Arbeitgebern/Vorarbeitgebern über die Vertraaenswürdig-
keit vergewissertz 

 
3.2 der ARAG anverzüglich nach erhaltener Kenntnis schrihlich anzazeigen 
 
3.2.1 jedes Vorkommnis, das sich nach Klärang des Tatbestandes als Versicherangsfall erweisen könnte, 
 
3.2.2 jeden Versicherangsfall, 

and zwar aach dann, wenn er keine Entschädigangsansprüche geltend machen kann oder willz 
 
3.3 aaf Verlangen der ARAG schriftlich za bestätigen, dass der der versicherten Mitgliedsorganisation aafgrand eines Versi-

cherangsfalls zastehende Schadenersatzansprach gegen die Vertraaensperson oder einen anderen Dritten nach Maßga-
be des § 86 des Versicherangsvertragsgesetzes (VVG) aaf die ARAG übergegangen ist, soweit diese der versicherten Mit-
gliedsorganisation den Schaden ersetzt hat. Soweit Rechte, die zar Sicherang von Schadenersatzansprüchen eingeräamt 
worden sind, nicht kraft Gesetzes übergehen, hat die versicherte Mitgliedsorganisation sie der ARAG za übertragen. 
Die ARAG macht von den aaf sie übergegangenen bzw. ihr übertragenen Rechten keinen Gebraach gegen Versicherte, 
bei denen ein Versicherangsfall gemäß Abschnitt B. V. 2.2 eingetreten istz 

 
3.4 jeden Versicherangsfall gemäß Abschnitt B. V. 2.2 der Polizei anverzüglich anzazeigenz 
 
3.5 vor Abtretang von Ansprüchen aas dem Versicherangsvertrag zavor die schrihliche Einwilligang des Versicherers ein-

zaholenz 
 
3.6  für Transporte aaßerhalb der Geschähsräame der Versicherten nar Vertraaenspersonen im Alter von mehr als 18 and 

weniger als 65 Jahre einzasetzen, die im Vollbesitz ihrer körperlichen and geistigen Krähe sind. 
 
 

4. Rechtsschutzversicherung 

Obliegenheiten nach dem Versicherangsfall 
 
4.1 Begehrt der Versicherte Versicherangsschatz, hat er 
 
4.1.1 die ARAG SE anverzüglich vollständig and wahrheitsgemäß über sämtliche Umstände des Versicherangsfalles za an-

terrichten sowie Beweismittel and Unterlagen anzageben and aaf Verlangen zar Verfügang za stellenz 
 
4.1.2 dem mit der Wahrnehmang seiner  nteressen beaahragten Rechtsanwalt Vollmacht za erteilen sowie diesen vollstän-

dig and wahrheitsgemäß über die Sachlage za anterrichten, ihm die Beweismittel anzageben, die möglichen Aaskünhe 
za erteilen and die notwendigen Unterlagen za beschafenz 

 
4.1.3 der ARAG SE aaf Verlangen Aaskanh über den Stand des Verfahrens za geben and gegebenenfalls die erforderlichen 

Maßnahmen zar weiteren Aaflärang des Sachverhaltes za ergreifenz 
 
4.1.4 soweit seine  nteressen nicht anbillig beeinträchtigt werden, 
4.1.4.1 vorab nar einen angemessenen Teil der Ansprüche einzaklagen and die etwa nötige gerichtliche Geltendmachang der 

restlichen Ansprüche bis zar Rechtskrah der Entscheidang über die Teilansprüche zarückzastellenz 
4.1.4.2 vor Klageerhebang die Rechtskrah eines anderen gerichtlichen Verfahrens aafgrand desselben Versicherangsfalles 

abzawarten, das tatsächliche oder rechtliche Bedeatang für den beabsichtigten Rechtsstreit haben kannz 
4.1.4.3 Maßnahmen, die Kosten aaslösen, insbesondere Erhebang von Klagen and Einlegang von Rechtsmitteln mit der ARAG 

SE abzastimmen and alles za vermeiden, was eine annötige Erhöhang der Kosten oder eine Erschwerang ihrer Erstat-
tang darch die Gegenseite verarsachen könntez 

 
4.1.5 der ARAG SE anverzüglich alle ihr zagegangenen Kostenrechnangen von Rechtsanwälten, Sachverständigen and Ge-

richten vorzalegen. 
 
4.2 Die Folgen der Verletzang einer der in 4.1 genannten Obliegenheiten ergeben sich aas Abschnitt C.    . dieses Vertrages. 
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III. Folgen von Obliegenheitsverletzungen (alle Versicherungszweige) 
Soweit im Abschnitt   . za den einzelnen Versicherangszweigen nichts anderes geregelt ist, gilt Folgendes: 

 
1.1 Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherangsschatzes hat bei Verletzang einer nach Eintritt des Versiche-

rangsfalls bestehenden Aaskanhs- oder Aaflärangsobliegenheit zar Voraassetzang, dass der jeweilige Versicherer 
den Versicherten darch gesonderte Mitteilang in Textform aaf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

 
1.2 Wird eine Obliegenheit aas diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherte seinen Versicherangsschatz. 

Bei grob fahrlässiger Verletzang einer Obliegenheit ist der jeweilige Versicherer berechtigt, seine Leistang in einem der 
Schwere des Verschaldens des Versicherten entsprechenden Verhältnis za kürzen. 

 
1.3 Weist der Versicherte nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherangsschatz 

bestehen. 
 
1.4 Der Versicherangsschatz bleibt aach bestehen, wenn der Versicherte nachweist, dass die Verletzang der Obliegenheit 

weder für den Eintritt oder die Feststellang des Versicherangsfalls noch für die Feststellang oder den Umfang der dem 
jeweiligen Versicherer obliegenden Leistang arsächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherte die Obliegenheit arg-
listig verletzt hat. 

 
 
 

IV. Verjährungsfrist, Gerichtsstand, nationales Recht und Sprache 
1. Verjährung 

1.1 Die Ansprüche aas diesem Versicherangsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnang richtet sich nach den 
allgemeinen Vorschrihen des Bürgerlichen Gesetzbaches.  

 
1.2  st ein Ansprach aas dem Versicherangsvertrag bei dem jeweiligen Versicherer angemeldet worden, so ist die Verjäh-

rang von der Anmeldang bis za dem Zeitpankt gehemmt, za dem die Entscheidang des jeweiligen Versicherers dem 
Versicherten in Textform zageht. 

 
 

2. Gerichtsstand/zuständiges Gericht 

2.1 Für Klagen aas dem Versicherangsvertrag ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnang (ZPO) aach das 
Gericht zaständig, in dessen Bezirk der Landesbetriebssportverband Niedersachsen e.V. (LBSVN) seinen Sitz bzw. der 
Versicherte zar Zeit der Klageerhebang seinen Wohnsitz, in Ermangelang eines solchen, seinen gewöhnlichen Aafent-
halt hat. 

 
2.2 Für Klagen aas dem Versicherangsvertrag gegen den Landesbetriebssportverband Niedersachsen e.V. (LBSVN) bzw. 

den Versicherten ist aasschließlich das Gericht örtlich zaständig, in dessen Bezirk der Landesbetriebssportverband 
Niedersachsen e.V. (LBSVN) seinen Sitz bzw. der Versicherte zar Zeit der Klageerhebang seinen Wohnsitz, in Ermange-
lang eines solchen, seinen gewöhnlichen Aafenthalt hat.  

 
 

3. Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deatsches Recht. Die Vertragssprache ist Deatsch. 
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D. Hinweise für den Schadenfall 

 

I. Das müssen Sie bei jedem Schadenfall beachten: 
1. Jeder Schaden ist der 

 
ARAG Sportversicherung 
Versicherungsbüro Sporthilfe Niedersachsen 
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10 
30169 Hannover 
Telefon: 0511/126§ – 52 00  
Telefax: 0511/126§ – 52 25  
E-Mail: vsbhannover@ARAG-Sport.de 
 
anverzüglich nach Eintritt des Schadens aaf den dafür vorgesehenen Formalaren za melden.  

 
2.  n jeder Betriebssportgrappe sollte eine Person für die Schadenaafnahme and Bearbeitang verantwortlich sein. 
 
3. Melden Sie Schäden nar aaf den vorgesehenen Formalaren. Der Unfallsachbearbeiter des Vereins sorgt dafür, dass 

immer ein aasreichender Bestand vorhanden ist.  
 
4. Achten Sie daraaf, dass die Schadenmeldangen sorgfältig, aasführlich and wahrheitsgetrea aasgefüllt werden. Sie 

sparen annötige Rückfragen and der Schaden kann schneller bearbeitet werden. 
 
5. Alle Rechnangen za Heilbehandlangsmaßnahmen wegen Unfallfolgen sind vorab der gesetzlichen Krankenversiche-

rang einzareichen.  
 
6. Bei späterem Schrihwechsel geben Sie bitte immer die Schaden-Nummer an. Sie beschleanigen damit die Bearbei-

tang des Schadens erheblich. 
 
7. Beachten Sie bitte alle Weisangen der ARAG, damit jeder Schaden zügig and anbürokratisch erledigt werden kann. Tan 

Sie selbst alles, am einen Schaden so gering wie möglich za halten. 
 
8. Wenn Sie allgemeine Fragen zam Vertrag haben, wenden Sie sich an das Versicherangsbüro bei der Sporthilfe Nieder-

sachsen. 
 
 
 

II. Hinweise für Sport-Hafppichtschäden 
1. Die Schadenanzeige darf nie vom Geschädigten aasgefüllt werden. 
 
2. Regalieren Sie Schäden nicht selbst and geben Sie kein Schaldanerkenntnis ab. 
 
3. Gegen Mahnbescheide oder Zwangsvollstreckangen ist sofort innerhalb der Fristen Widersprach bzw. Einsprach beim 

zaständigen Amtsgericht einzalegen. Geben Sie die Unterlagen dann bitte amgehend an ans weiter. 
 
4. Führen Sie selbst keinen Schrihwechsel mit dem Geschädigten, sondern reichen Sie alle Schrihstücke amgehend an 

ans weiter. 
 
5. Schadenfälle, bei denen Schäden von mehr als 1.500 Earo vermatet werden, sind dem Versicherangsbüro Sporthilfe 

Niedersachsen sofort telefonisch za melden. 
 
 
 

III. Hinweise für Vertrauensschäden 
1. Alle Vertraaensschäden melden Sie bitte formlos an die ARAG. 
 
2. Bei der Meldang geben Sie bitte aasführlich and sorgfältig an: 

• den Tatbestand 
• den Schadenhergang 
• Aafstellang über den Verlast mit Wertangabe. 
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3. Erstatten Sie Strafanzeigen nar in Abstimmang mit ans, wenn Sie nicht gesetzlich verpfichtet sind, die Anzeige sofort 
za erstatten. 

 
 
 

IV. Hinweise bei Rechtsschutz-Fällen 
1. Alle Rechtsschatzschäden melden Sie bitte formlos an die ARAG. 
 
2. Fügen Sie bitte der Meldang bei 

• den Schadenhergang 
• Name and Anschrih des Rechtsanwaltes, der Sie vertreten soll 
Sollten Sie keinen Rechtsanwalt kennen oder – aach im Hinblick aaf die Regelang anter Abschnitt B. V . 8. – eine 
Rechtsanwaltsempfehlang wünschen, benennen wir gerne einen Rechtsanwalt.  

 
3. Gegen Strafefehle and Baßgeldbescheide ist innerhalb der Frist beim zaständigen Amtsgericht oder der zaständigen 

Behörde Einsprach einzalegen.  
 
4.  n Rechtsschatzfällen müssen Sie alle Schrihstücke and  nformationen besonders schnell an ans geben, damit keine 

Fristen versäamt werden.  
 
 



 

 
 



Wer Sport treibt 

braucht einen Partner, 

der in Bewegung bleibt

Als Spezialist für Sport- und Verbandsversicherungen bieten wir Mitgliedern, 

Funktionären und Ehrenamtlern weitreichenden Schutz – bei Wettkämpfen, 

Veranstaltungen, Proben und Training, auf Reisen oder in verantwortungs- 

voller Position.

Mehr Infos unter www.ARAG-Sport.de

ARAG. Auf ins Leben.



Von Experten zertifiziert

ARAG – Deutschlands größter Sportversicherer

Als unabhängiger Qualitätsversicherer bieten wir unseren Kunden 
ausgezeichneten Versicherungsschutz. In der Sportversicherung 
stehen wir seit über 50 Jahren für spezialisierten Versicherungsservice 
für über 20 Millionen Menschen in Sportvereinen und -verbänden. 
In enger Zusammenarbeit mit der Ruhr-Universität Bochum und der 
Deutschen Sporthochschule Köln bringen wir unser Wissen in die 
Sportunfallforschung ein und leisten so einen wesentlichen Beitrag, 
den Breiten- und Spitzensport sicherer zu machen.

Informationen zur Zertifizierung unter
www.tuev-sued.de/ms/verbraucherinfo
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